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0.4 Aufgabenstellung 

Der Mainzer Dom ist ein herausragendes 
Kulturdenkmal, das vielen Anforderungen 
gerecht werden muss. Gleichzeitig soll sei-
nem Erhalt und dem Erhalt seiner bewegli-
chen und unbeweglichen Ausstattung Sorge 
getragen werden. Für ein Denkmalpflege-
konzept sind deshalb zunächst die Grund-
lagen zu untersuchen. Die verschiedenen 
Interessen seitens der Denkmalpflege, aber 
auch seitens der Nutzungsanforderungen an 
den Dom sind zu ermitteln und zu bewerten. 
Dazu ist eine Auseinandersetzung mit dem 
Dom, seiner Geschichte und Bedeutung not-
wendig, aber auch mit den derzeit gültigen 
Theorien der Denkmalpflege.
Aus diesen Anforderungen und Bewertungen 
können dann Leitlinien oder sogar eine ein-
heitliche Denkmalpflegestrategie abgeleitet 
werden, die den unterschiedlichen Interessen 
Rechnung trägt. Diese Ergebnisse können 
an ausgewählten Arbeitsfeldern des Domes 
durchexerziert werden. 
Für den Mainzer Dom ist also ein Denkmal-
pflegekonzept nach den geltenden Grund-
sätzen der Denkmalkunde zu erstellen. In 
dem Konzept sollen folgende Punkte beach-
tet werden: die Formulierung von Leitlinien 
und Strategien für die Denkmalpflege am 
Dom unter Berücksichtigung von Bestands-
daten, Denkmalwert und Nutzungsanforde-
rungen, und das Aufzeigen von Vorschlägen 
und Beispielen für die konkrete Anwendung 
der erarbeiteten Leitlinien und Strategien.
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0.5 Vorwort

Architekten arbeiten nicht nur im Bauent-
wurf und in der Bauplanung, sondern auch 
in vielen anderen Arbeitsbereichen, die häu-
fig, aber nicht immer unmittelbar mit dem 
Bauen verbunden sind. Ein Architekt muss 
Kenntnisse auf vielen Gebieten vorweisen, 
bevor er in der Lage ist, nach Abschluss sei-
nes Studiums und nach entsprechenden Pra-
xiserfahrungen gewissenhaft seinen Aufga-
ben nachzugehen.
Der breit angelegten Ausbildung ist auch das 
Architekturstudium an der BTU Cottbus ver-
pflichtet. Der Student wird hier in die Berei-
che der historischen, der theoretischen und 
der künstlerischen Grundlagen, in Entwerfen 
und Gestalten, in Technik und Wirtschaft 
und in die Stadt- und Landschaftsplanung 
eingeführt. Nach absolviertem Studium sieht 
die Prüfungsordnung vor, in einem dieser 
Gebiete eine Diplomarbeit zu verfassen, die 
die Fähigkeiten des Absolventen zu selbstän-
digem Arbeiten und zur Anwendung des Ge-
lernten nachweist.
Das Themenfeld Denkmalpflege beinhaltet 
das Ermitteln des Denkmalwertes eines Ge-
bäudes und dessen Erhalt. Für beide Auf-
gaben sind die Fähigkeiten des Architekten 
gefragt. Zum einen ist er aufgrund seiner 
Ausbildung und seiner Erfahrung mit Bauten 
in der Lage, die Eigenarten eines Gebäudes 
abschätzen zu können, zum anderen bringt 
er die technischen Kenntnisse und eine wirt-
schaftliche Grundbildung für Erhaltungs- 
und Sanierungsmaßnahmen mit.

Über Denkmalpflege macht man sich häu-
fig erst dann Gedanken, wenn tatsächlich 
eine Veränderung am Bestand vorgenom-
men werden soll und entsprechende Denk-
malschutzvorgaben zu beachten sind. Doch 
Denkmalpflege sollte bereits viel früher an-
setzen, nicht erst wenn konkrete Baumaß-
nahmen in Angriff genommen werden. Be-
dient man sich der Sprache der Wirtschafts-
wissenschaftler, so ist die Denkmalpflege 

ein Gesichtspunkt nicht allein des Projekt-
managements, sondern des Objektmanage-
ments.
Dieser Punkt soll in der vorliegenden Arbeit 
vertieft werden. Es geht nicht um konkre-
te Schadensfälle oder gewünschte bauliche 
Veränderungen, die auf ihre Denkmalver-
träglichkeit überprüft werden sollen, sondern 
um ein Konzept für die Denkmalpflege an 
einem bestehenden und genutzten Objekt. 
Für dieses existieren keine konkreten Verän-
derungspläne, aber es verdient Leitlinien für 
einen denkmalpflegerisch korrekten Umgang. 
Einen möglichen Weg möchte ich hier auf-
zeichnen:
Zunächst muss man das Objekt kennen. Ein 
notwendiger erster Schritt ist folglich die 
eingehende Betrachtung des Objekts. Dazu 
müssen seine Herkunft und seine Gestalt 
und Ausstattung untersucht werden. Auch 
die Anforderungen an das Objekt und seine 
Nutzungen sollte man kennen.
Ein weiterer Schritt ist das Feststellen der 
Grundlagen, auf denen eine denkmalgerech-
te Behandlung beruht. Das sind zunächst 
natürlich die Theorien der Denkmalkunde, 
die eine allgemeingültige Fassung in den 
entsprechenden Chartas der internationa-
len und nationalen Denkmalpflegeorgani-
sationen finden. Diese Chartas geben den 
Stand der Wissenschaft wieder und entspre-
chen quasi den Normen im Bauwesen, die 
den Stand der Technik wiedergeben. Wei-
tere Grundlagen, die ein Handeln in unse-
rem Rechtssystem erst ermöglichen, sind die 
entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen, 
also die Denkmalschutzgesetze und im Falle 
des kirchlichen Eigentums auch die entspre-
chenden Vereinbarungen zwischen Staat und 
Kirche.
Erst nach Ermittlung all dieser Grundlagen 
kann man aufgrund des über das Objekt ge-
sammelten Wissens Ziele formulieren. Aufga-
be der vorliegenden Arbeit ist es also, nicht 
nur Maßnahmen vorzuschlagen, sondern 
auch die Grundlagen für die Entscheidungen 
zu ermitteln. 
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1 Der Mainzer Dom, eine Vorstellung

Um den Dom als Denkmal näher zu be-
trachten, sollten zumindest einige Aspekte 
seiner Geschichte und seiner Gestalt näher 
betrachtet werden. Die vorliegende Auswahl 
wird einen Überblick über den Dom geben 
und auf die im Sinne dieser Arbeit heraus-
ragendsten Eigenschaften hinweisen. Eine 
umfassende Baugeschichte des Domes wür-
de den Rahmen dieser Arbeit sprengen (und 
auch am Thema vorbeigehen); der Stand des 
Wissens um die Baugeschichte des Domes ist 
in zahlreichen Artikeln und Monographien 
gesammelt (vgl. Literaturliste, insbesonde-
re auch die umfangreiche Bibliographie bei 
Schwerdtfeger1).
Für eine einfache Denkmalbetrachtung in 
kleinerem Umfang mögen als gängige Werk-
zeuge die Verzeichnisse der Denkmale ausrei-
chen, die im Dehio2 und in der Denkmalto-
pographie3 ediert sind. Eine derart reduzierte 
Darstellung würde der dieser Arbeit zugrun-
de liegenden Aufgabenstellung jedoch nicht 
gerecht werden. Daher habe ich hier den 
Weg einer eigenen, selbständigen Gebäude-
vorstellung mit entsprechend weiterführen-
den Verweisen gewählt.

Der Dom von Nordwesten
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1.1 Geschichte

„Sancta sedes moguntina“4, der Heilige Stuhl 
von Mainz – dies war und ist die Bezeich-
nung des Mainzer Bischofsstuhles.5 Er fand 
– seiner historischen Bedeutung Rechnung 
tragend – in einem Kathedralbau seine Ent-
sprechung: dem Hohen Dom zu Mainz. 

Die Stadt Mainz ist eine römische Gründung. 
Als Gründungsdatum gilt das Jahr 38 v. Chr. 
Die Stadt entstand unterhalb eines römi-
schen Legionslagers und wurde zur Haupt-
stadt der römischen Provinz Obergermanien 
(lat. Germania superior). Der Legende nach 
war bereits ein Paulusschüler namens Kres-
zenz erster Bischof einer christlichen Ge-
meinde.6 Kurz nach der Anerkennung des 
Christentums als Religion im Römischen 
Reich ist für die Zeit um 323/324 Marti-
nus als Bischof von Mainz nachweisbar7. Zur 
gleichen Zeit darf auch schon die Existenz 
einer Bischofskirche angenommen werden8. 
Das christliche Gemeindeleben kam jedoch 
zur Zeit der Völkerwanderung zum Erliegen. 
Erst unter Bischof Sidonius († 580) wurde 
wieder kirchliches Leben in Mainz möglich. 
Aus Sidonius Zeit sind auch die ersten Be-
richte über Kirchenbauten überliefert.9

In fränkischer Zeit gewann das Bistum an 
Bedeutung. Dem Missionserzbischof Boni-
fatius wurde im 8. Jahrhundert Mainz als 
ständiger Sitz zugewiesen, von wo aus er 
den Osten und Norden des fränkischen Rei-
ches missionierte. Damit war auch ein er-
heblicher Gebietsgewinn für das Bistum und 
die Kirchenprovinz Mainz verbunden. Unter 
dem Bonifatiusschüler Lullus wurde die Erz-
bischofswürde fest mit dem Mainzer Stuhl 
verbunden. Spätestens seit dieser Zeit zählte 
Mainz zu den wichtigsten Bischofsstädten 
im fränkischen Reich.10

Für das Jahr 910 ist eine Domweihe des Erz-
bischofs Hatto bekannt. Der spätkarolingi-
sche Kathedralbau dürfte mit der heute noch 
bestehenden Johanniskirche identisch sein, 

welche westlich des heutigen Domes steht. 
Sie ist damit nach dem Trierer Dom einer der 
ältesten erhaltenen deutschen Kathedralbau-
ten.11

Im Jahr 975 wurde Willigis Erzbischof von 
Mainz. Er stammte der Legende nach aus 
einfachen Verhältnissen und stieg am Hof 
Kaiser Ottos II. in höchste Reichsämter auf. 
Willigis übernahm nach dem Tod Ottos II. 
die Vormundschaft für den noch minderjäh-
rigen Otto III. und wurde faktisch Reichs-
herrscher.12 Nach der Übernahme des Main-
zer Stuhles begann Willigis mit dem Neubau 
einer Kathedralkirche. Dieser Bau sollte Aus-
druck der geistlichen und weltlichen Macht 
des Mainzer Erzbischofs werden und war 
als Staatsdom des Reiches konzipiert. Willi-
gis orientierte sich am Vorbild der römischen 
Peterskirche; er übernahm deren Maßsys-
tem und deren Westausrichtung statt der 
sonst üblichen Ostung. Dieser erste Willigis-
bau brannte bereits in der Nacht nach seiner 
Weihe am 29.8.1009 fast vollständig ab. Von 
ihm sind am heutigen Dom lediglich Reste 
am Westbau und Teile der nördlichen Querh-
auswand erhalten.13 
Doch unmittelbar nach der Brandkatastro-
phe begann Willigis den Wiederaufbau auf 
dem Grundriss seines ersten Baus. Willigis 
starb 1011, doch der Bau wurde fortgesetzt 
und konnte 1036 in Anwesenheit Kaiser 
Konrads von Erzbischof Bardo geweiht wer-
den.14 Bereits in der zweiten Hälfte des 11. 
Jahrhunderts kam es zu Dombränden, die ab 
1081 eine Erneuerung des Domes nach sich 
zogen. Kaiser Heinrich IV. unterstützte wie 
in Speyer auch in Mainz die Baumaßnah-
men; er beauftragte lombardische Steinmet-
ze mit der Ausschmückung der Ostgruppe 
und der neu errichteten Ostapsis. Die Wirren 
des Investiturstreites und die damit verbun-
denen Auseinandersetzungen zwischen Kai-
ser Heinrich IV. und dessen Sohn führten zur 
Gefangennahme des Kaisers und zur Königs-
krönung des Sohnes als König Heinrich V. im 
Mainzer Dom. Infolgedessen blieben die Ar-
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beiten der von Kaiser Heinrich IV. geförder-
ten Lombarden unvollendet. Die begonnene 
Ostkrypta wurde zugeschüttet. 15

In der 1111 begonnenen Regierungszeit des 
Erzbischofs Adalbert I. von Saarbrücken 
wurde der Dom mit einem neuen „Tectum“ 
ausgestattet, was sowohl mit „Dach“ als 
auch mit „Gewölbe“ übersetzt werden kann. 
Zudem ließ Adalbert I. nördlich des West-
querhauses die zweistöckige Gothardkapelle 
errichten, die in seinem Todesjahr 1137 ein-
geweiht wurde.16 Sie war die Kapelle der Bi-
schofspfalz am heutigen „Höfchen“ und griff 
in ihrer Zweistöckigkeit das Vorbild der Aa-
chener Pfalzkapelle Karls des Großen auf.
Beim Amtsantritt von Erzbischof Konrad I. 
von Wittelsbach 1183 fand dieser den Dom 
verwüstet und „sine Tecto“ vor, was sowohl 
auf ein fehlendes Dach als auch auf ein nicht 
vorhandenes Gewölbe schließen lässt.17 Um 
1190 erwarb Konrad I. ausreichende Mittel 
für den Beginn einer neuen Dombauphase. 
Er ließ das Mittelschiff einwölben, die Me-
morienkapelle und das Marktportal errichten 
und begann den neuen Westbau.18 Das weit 
ausladende Querschiff des zweiten Willigis-
baus wurde abgebrochen und durch etwas 
kürzere, aber überwölbte Querhäuser ersetzt. 
Westlich der Vierung schließt sich ein Chor-
quadrat mit drei Konchen an. Unter Erzbi-
schof Siegfried III. von Eppstein wurden die 
Bauarbeiten am Westbau 1239 vollendet.19 
Vier Jahre später wurde auch der Kreuzgang 
eingeweiht.20 Den Mainzer Erzbischöfen 
stand nun ein ihrer Macht als Reichserzkanz-
ler und Kurfürst21 entsprechender Repräsen-
tationsbau zur Verfügung. 

Knapp vier Jahrzehnte nach der Vollendung 
des Domes in romanischen Formen baute 
man Seitenkapellen in gotischen Formen an. 
Erzbischof Werner von Eppstein ließ ab 1279 
zunächst die Nordseite des Domes erweitern. 
Diese nördliche Kapellenreihe wurde 1295 in 
der Amtszeit Gerhards II. von Eppstein voll-
endet, kurz darauf begann man mit dem An-
bau der südlichen Kapellenreihe, der um1319 
abgeschlossen wurde. Der Dom präsentiert 
sich seitdem als fünfschiffige Anlage.22 Da-
mit wurde auch der veränderten Liturgie 
Rechnung getragen, die nun weniger gro-
ße Räume für gemeinsame Gottesdienstfei-
ern, sondern vielmehr kleine Einzelräume für 
Privatandachten benötigte. Auch stieg durch 
die zahlreichen Seitenkapellen die Anzahl der 
Altäre im Dom und damit auch die Anzahl 
der Pfründe der mit ihrer Betreuung beauf-
tragten Domherren.23

Im Umfeld des Domes war man ebenfalls mit 
Baumaßnahmen zugange: 1295 brannte die 
östlich vor dem Dom gelegene Liebfrauenkir-
che nieder und wurde bis 1311 als gotische 
Hallenkirche neu errichtet. Auch die Ost-
gruppe des Domes wurde bald darauf ange-
passt: 1361 stockte man die östlichen Tür-
me auf und versah sie mit hohen gotischen 
Turmhelmen.24

Südlich der Memorienkapelle im Bereich des 
Kreuzganges ließ der Domherr Nikolaus vom 
Stein vor 1382 die Nikolauskapelle anbau-
en.25 Sie blieb erhalten, als man gegen 1400 
den alten Kreuzgang abbrach und bis 1410 
durch einen gotischen Neubau ersetzte.26

Im 15. Jh. wandte man sich unter Leitung 
des Dombaumeisters Weckerlin und des 
Steinmetzen Gerthener, der als Baumeister 
des Frankfurter Domes bekannt geworden 
war, verstärkt dem Umbau des Dominneren 
zu. Erzbischof Johann II. aus dem einfluss-
reichen Geschlecht der Nassauer27 ließ im 
Osten des Mittelschiffes eine zweistöckige 
Gedächtniskapelle errichten. Deren oberir-
discher Teil war als „Martins-Chörlein“ be-
kannt. 1683 brach man es ab. Der unterirdi-
sche Teil ist als Nassauer Unterkapelle heute 
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noch vorhanden und wird liturgisch als Hei-
liges Grab verwendet, in dem für den Zeit-
raum zwischen Karfreitag und Ostermontag 
die Eucharistie eingeschlossen wird.28

Nach 1430 wurde im Triumphbogen zum 
Ostchor ein Stützpfeiler eingebaut, der die 
Auflast aus dem Turmhelm abfangen sollte. 
Ostchor und Langhaus waren dadurch räum-
lich voneinander abgetrennt. 
In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhundert 
stockte man den Westvierungsturm auf und 
versah ihn zusammen mit den Westflanken-
türmen mit hohen gotischen Dachaufsät-
zen.29

Eine äußere Veränderung erfuhr der Dom 
um 1579, als der spitze gotische Helm des 
Ostturms abgetragen und durch ein Zeltdach 
mit einer zwiebelförmigen Laterne ersetzt 
wurde. Das Innere des Domes veränderte 
man um 1682 gemäß den Beschlüssen des 
Konzils von Trient: Man brach den gotischen 
Westlettner aus der Mitte des 13. Jahrhun-
derts ab, um einen freien Blick zum Altar zu 
ermöglichen. Diesen Lettner ersetzten Chor-
schranken, von denen heute noch die Ab-
grenzungen des Vierungsquadrats zu den 
Querhäusern übrig sind. Auch der obere Teil 
der Nassauer Kapelle im Mittelschiff, das 
Martins-Chörlein, wurde entfernt.30

Große Veränderungen fanden am Dom je-
doch für lange Zeit nicht mehr statt. Das än-
derte sich 1767: Nachdem ein Blitzschlag am 
Westturm die Turmhelme sowie die Dächer 
des Westbaus und angrenzender Gebäude 
zerstört hatte, bekam Franz Ignaz Micha-
el von Neumann, der Sohn Balthasar Neu-
manns, den Auftrag zu ihrer Wiederherstel-
lung. Er führte die Dachstühle des Westbaus 
und der angrenzenden Leichhofbebauung 
in Stein aus, um sie vor zukünftigen Brand-
schäden zu sichern. Die zerstörten Aufbau-
ten des Westvierungsturms und der Flanken-
türme ersetzte er durch steinerne Konstruk-
tionen, mit denen er die vorhandene roma-
nische und gotische Formensprache aufgriff 
und sie zeitgenössisch interpretierte.31

Der Vorteil der steinernen Konstruktionen 
Neumanns zeigte sich wenige Jahre nach 
deren Errichtung. 1792 flüchteten der Adel 
und die erzbischöfliche Verwaltung vor fran-
zösischen Revolutionstruppen; Mainzer Bür-
ger riefen die erste Republik auf deutschem 
Boden aus. Das hatte zur Folge, dass ein 
Entsatzheer der deutschen Fürsten die Stadt 
belagerte und beschoss.32

Dabei wurden Dom, Domkreuzgang und 
Liebfrauenkirche zum Teil schwer beschä-
digt. Eine Wiederherstellung des Domes war 
in diesen turbulenten Zeiten nicht möglich: 
zwar wurden nach der Belagerung 1793 die 
französischen Truppen aus Mainz abgezo-
gen, doch die Stadt fiel bereits 1797 im Frie-
den von Campo Formio wieder an Frankreich 
und wurde Hauptstadt des neuen französi-
schen Departements Mont Tonnerre (Don-
nersberg). Mit dem Reichsdeputationsschluss 
von 1803 wurde schließlich das Kurfürsten-
tum Mainz aufgelöst. Auch das Erzbistum 
und die Kirchenprovinz Mainz hörten auf zu 
existieren.
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Im französischen Mainz plante der Präfekt 
Jean Bon St. André, den ruinierten Dom ab-
zutragen.33 Ein Schicksal, das beispielsweise 
die Abteikirche von Cluny etwa zur gleichen 
Zeit erfahren musste. Doch der von Napole-
on für das neu umschriebene Bistum Mainz 
eingesetzte Bischof Colmar konnte den Ab-
riss des Domes abwenden.34 Die Liebfrau-
enkirche aber war verloren, sie war zu stark 
zerstört worden, ihre Reste wurden abgetra-
gen.35

Dom und Kreuzgang konnten nach und 
nach wiederhergestellt werden. Im Jahr 
1828 setzte sich der hessischen Baumeister 
Georg Moller mit seinem Entwurf für eine 
schmiedeeiserne Domkuppel für den Ostturm 
durch.36

Damit wurde allerdings auch in Mainz eine 
Debatte um den angemessenen Umgang mit 
historischen Bauten eingeleitet, wie man sie 
zu gleicher Zeit auch an anderen Orten führ-
te (z.B. Eugène Emmanuel Viollet-le-Ducs 
Arbeiten ab 1840 in Vezelay; die Wieder-
aufnahme der Bauarbeiten am Kölner Dom 
1842; vgl. dazu auch John Ruskins Buch 
„The Seven Lamps of Architecture“, 1848).
Historische Denkmale rückten in das Blick-
feld der Öffentlichkeit, wie die Gründung 
des Mainzer Dombauvereines 1856 zeigt. 
Einen vorläufigen Höhepunkt erreichte das 
Interesse am Dom 1870, als man sich ent-
schloss, die Mollersche Kuppel und das goti-
sche Turmgeschoss abzutragen. Vordergrün-
dig war dabei der Wunsch nach statischer 
Sicherung der beschädigten Ostgruppe, ins-
besondere nach der verheerenden Explosi-
on des Pulverturms der Festung Mainz im 
Jahr 1857, die zu weiteren Schäden am Dom 
führte. Allerdings ging es beim Umbau der 
Ostgruppe des Domes offenbar auch darum, 
die Ostgruppe dem Zeitgeschmack entspre-
chend einheitlich in romanischen Formen 
zu gestalten. Dafür spricht auch die in den 
1870er Jahren erfolgte Rekonstruktion der 
1106 unvollendet zugeschütteten Ostkryp-
ta.37

Der Entwurf für die romanisierende Restau-
rierung der Ostgruppe stammte von dem 
holländischen Baumeister Petrus J. H. Cuy-
pers. Um gegenüber der hoch aufragenden 
Westturmspitze ein gestalterisches Gegen-
gewicht zu schaffen, krönte er den Ostturm 
mit einem für die Romanik untypischen 
hohen Zeltdach, unter dem sich ein eiserner 
Dachstuhl verbarg.38
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Anfang des 20. Jahrhunderts erkannte man, 
dass Schäden am Dom durch Versagen der 
Fundamente verursacht wurden. Die ur-
sprünglichen hölzernen Pfahlgründungen 
unter dem Dom waren infolge der Rhein-
regulierung und der damit einhergehenden 
Absenkung des Grundwassers zu großen 
Teilen vermodert, der Boden unter den Fun-
damenten hatte sich gesetzt. Zwischen 1909 
und 1916 wurden in ersten Maßnahmen 
Fundamente unter dem Ostchor unterfan-
gen. Diese Arbeiten mussten jedoch wegen 
des Krieges eingestellt werden.
1925 bis 1928 wurden die Sicherungsar-
beiten am Dom unter Leitung des Statikers 
Georg Rüth und des Caritasdirektors Aloys 
Strempel fortgesetzt. Nicht nur die Dom-
fundamente wurden unterfangen, auch 
die Gewölbe und Türme wurden gesichert. 
Gleichzeitig nutze man die Gelegenheit zum 
Einbau einer neuen Heizungsanlage und 
zur Absenkung des Domfußbodens auf ro-
manisches Niveau. Damit waren auch wei-
tere Renovierungsarbeiten verbunden, die 
der Nutzung und Verschönerung des Domes 
dienten, wie z.B. der Einbau eines Windfangs 
für das Marktportal oder die Freilegung des 
romanischen Leichhofportals. Das Dominne-
re wurde farblich nach einem Entwurf von 
Paul Meyer-Speer in von Expressionismus 
und Bauhaus beeinflusster moderner Form 
gefasst.39

Im Zweiten Weltkrieg war der Domkreuz-
gang schwer getroffen worden und die 
Domdächer waren abgebrannt; dies führte 
zu umfangreichen Erneuerungsarbeiten nach 
dem Krieg.
Vor dem 1000-jährigen Domjubiläum wur-
den von 1971 bis 1975 Restaurierungsarbei-
ten durchgeführt, um Bauschäden zu besei-
tigen und den Dom „wieder auf Hochglanz 
zu bringen“.40 Dabei wurde auch die Farbfas-
sung Meyer-Speers verändert. Innen wie au-
ßen zeigt sich der Dom seitdem in abgestuf-
ten Rot- und Ockertönen.

Nachdem der Domkreuzgang in den 1990er 
Jahren renoviert worden ist, finden gegen-
wärtig am Dom wieder Instandsetzungsar-
beiten statt. Steinschäden an der Ostgrup-
pe, unter anderem auch wegen fehlerhafter 
Instandsetzungen vergangener Restaurierun-
gen, waren der Anlass für Arbeiten an der 
Ostfassade. Nach Abschluss dieser Arbeiten 
ist mit der Instandsetzung der Westgruppe 
zu rechnen.
Die Praxis besteht also darin, in Abständen 
von wenigen Jahrzehnten wiederkehrende 
große Instandsetzungsaktionen durchzufüh-
ren. Ob dies die einzig richtige Strategie ist, 
oder ob es nicht auch andere und bessere 
Vorgehensweisen gibt, ist eine offene Frage. 
Möglicherweise kann die vorliegende Arbeit 
Impulse zur Beantwortung dieser Frage bie-
ten.
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1.2 Erscheinungsbild

1.2.1 Die Bauteile

Der Dom ist eines der herausragenden Bau-
werke der deutschen Geschichte und Kunst. 
Er zeigt sich heute als fünfschiffige doppel-
chörige Anlage von etwa 120m Länge und 
60m Breite. Der Hauptaltar steht, unüblich 
für katholische Kirchen, im Westen. Zwei 
Haupttürme und vier Flankentürme verwei-
sen den Dom in den Zusammenhang ande-
rer rheinischer Sechsturmanlagen wie Spey-
er, Worms oder Maria Laach. Der Westturm 
erreicht in Mainz eine Höhe von über 80m. 
Die Domkirche selbst lässt sich gliedern in 
den Ostbau, das Langhaus mit den Seitenka-
pellen und den Westbau. Nicht nur die Bau-
gestalt des Domes erfordert eine Betrach-
tung, sondern auch seine reiche Ausstattung, 
insbesondere die große Zahl erzbischöflicher 
Grabdenkmale.
Der Dom ist nahezu allseitig von Gebäuden 
eingefasst. Diese sind zum Teil unmittelbar 
mit dem Dom verbunden, wie der Kreuzgang 
oder die Gothardkapelle. Aber auch die pro-
fane Umbauung gehört zum Domensemble 
und verdient daher Aufmerksamkeit. 

Die einzige nicht umbaute und frei zugäng-
liche Fassade des Domes liegt im Osten. Da-
vor stand bis zu ihrem Abbruch Anfang des 
19. Jahrhunderts die Liebfrauenkirche. Heute 
liegt an deren Stelle der Liebfrauenplatz.
Der Ostbau enthält die ältesten Teile des Do-
mes und ist Gegenstand der jüngsten Reno-
vierungsarbeiten. Seine Form geht auf Wil-
ligis Urbau der Jahrtausendwende zurück 
und wurde Ende des 11. und Anfang des 12. 
Jahrhunderts verändert. Weitere Verände-
rungen betrafen lediglich die Bekrönung der 
Türme und den Giebel über der Apsis. Deren 
heutige Fassung stammt aus dem 19. Jahr-
hundert.
Die Ostfassade nimmt die Langhausbreite 
auf; sie wird von zwei Türmen flankiert. Die 
unteren Stockwerke dieser Türme gehören 

noch zum ersten Willigisbau. Sie sind aus 
Bruchsteinen gemauert und mit Pilastern 
und Gesimsen gegliedert. Ihre Obergeschos-
se wurden 1361 gotisch aufgestockt.41 Diese 
Aufstockungen wurden jedoch im 19. Jahr-
hundert während der Restaurierungsarbei-
ten unter Cuypers abgenommen. Dabei fand 
man das vermauerte ottonische Turmoberge-
schoss. Man verwendete es als Spolie wieder 
und versetzte es nach oben, um eine ein-
heitliche Höhe der Türme zu erreichen.42 Das 
Obergeschoss des nördlichen Flankenturms 
wurde in romanischen Formen frei rekonst-
ruiert.
Der Querbau spannt sich zwischen den 
Flankentürmen auf. Das Mauerwerk links 
und rechts der Apsis besteht wie die 
Flankentürme aus Bruchsteinmauerwerk. Ein 
dendrochronologisch datiertes Holzstück aus 
einem Gerüstloch weist darauf hin, dass der 
Ostquerbau kurz nach 1126 fertiggestellt 
worden sein muss.43 
Die Portale stammen aus der Zeit Kaiser 
Heinrich IV (ca. 1080-1100). Sie sind tri-
umphbogenartig als Gewände-Säulenpor-
tale ausgebildet. Ihr Tympanon ist unge-
schmückt. Das nördliche Bischofsportal ist 
einfach gehalten, das südliche Liebfrauen-
portal verfügt an den Kapitellen über feinge-
arbeitete Steinmetzarbeiten aus der Zeit um 
1100. Sie zeigen zwischen Akanthusblättern 
Tier- und Menschenfiguren. Diese Arbeiten 
sind allerdings teilweise in schlechtem Zu-
stand und wurden bei zurückliegenden Re-
staurierungen wenig fachgerecht mit Stein-
ersatzmasse „geflickt“.
Die Ostapsis selbst ist wie die Portale aus 
Quadermauerwerk gefügt. Im Sockel der Ap-
sis befinden sich drei Öffnungen zur Kryp-
ta. Die Sockelsteine sind zum Teil stark be-
schädigt und mit Antragungen von Mörtel 
„saniert“ worden. Oberhalb des Sockels ist 
die Apsis durch Halbsäulen gegliedert. Die 
Blendbögen sind abwechselnd blind und von 
Fenstern durchbrochen. Das nordöstliche der 
drei Fenster und der zugehörige Blendbogen 
sind durch Ornamente geschmückt. An den 
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anderen Bögen sind die Verzierungen nicht 
mehr zur Ausführung gekommen. Das obe-
re Geschoss der Apsis ziert eine Zwerggalerie 
mittelrheinischen Typus: ein von Quertonnen 
überwölbter Umgang.44 Die Stirnseiten der 
Quertonnen bilden von Säulen getragene Ar-
kaden. Die Basen und Kapitelle sind zum Teil 
mit Steinmetzarbeiten aus der Zeit Heinrichs 
IV versehen.
In weiten Teilen des Ostbaus zeigen sich 
innen wie außen unfertige Werksteine, die 
zum Teil sichtbar in der Bosse stehen blie-
ben. Möglicherweise waren mit dem Tod des 
Gönners Heinrich IV keine ausreichenden 
Mittel mehr für die Entlohnung der Werk-
leute vorhanden, die daraufhin weiterzogen 
und ihre Arbeit sichtbar unvollendet ließen.
Der Ostbau des Domes ist im Inneren nicht 
als Querschiff angelegt, sondern horizontal 
in mehrere Geschosse gegliedert, vergleichbar 
der Kirche St. Gertrude in Nivelles45. In den 
Obergeschossen befinden sich Nebenräume 
des Ostchores, die zeitweise als Kapellen und 
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Sakristeien genutzt wurden. Sie sind heute 
nur noch über die Treppen in den Flanken-
türmen erreichbar und werden als Depots 
des Dommuseums und für Teile der Domor-
gel benutzt. 
Im Erdgeschoss des Querbaus befinden sich 
die Vorhallen zu den Portalen. In der südli-
chen Vorhalle ist an den Kapitellen deutlich 
erkennbar, dass die Steinmetzarbeiten un-
terbrochen wurden. Die Flächen und Kör-
per der korinthischen Kapitelle sind aus dem 
Stein herausgearbeitet, aber nicht zu Ende 
gebracht worden, im Gegensatz zu ihren Ge-
genstücken auf der Nordseite. Das gleiche 
Bild bietet sich an den Zugängen zur Krypta. 
Auf der Südseite sind die Kapitelle ornamen-
tiert, auf der Nordseite nicht.
Die Krypta selbst war nach dem Tod Heinrich 
IV. noch nicht fertiggestellt und wurde zuge-
schüttet. Sie wurde erst Ende des 19. Jahr-
hunderts im Zuge der Restaurierungsarbeiten 
unter Petrus J. Cuypers wiederhergestellt. 
Auch die Kuppel über dem Ostchor ist ein 
Ergebnis dieser Restaurierungsarbeiten. Der 
Ostturm selbst ist außen in romanisierenden 
Formen ausgeführt. Eine Zwerggalerie wird 
von einem steilen Turmhelm gekrönt, der 
mit seiner Höhe weniger an romanische Vor-
bilder erinnert, sondern als Gegengewicht für 
den hohen Westturm in der gewählten Höhe 
errichtet wurde. Der Dachstuhl des Ostturms 
ist aus Eisen gefertigt und Ausdruck des 
technischen Fortschritts des 19. Jahrhun-
derts.

An den Ostbau schließt sich nach Westen 
das Langhaus des Domes an. Es stellt sich 
als fünfschiffige Anlage dar. Tatsächlich war 
das ursprüngliche Langhaus nur als drei-
schiffige Anlage konzipiert. Allerdings wur-
den um 1300 Seitenkapellen angebaut, die 
untereinander durch unverglaste Maßwerke 
abgetrennt wurden. Dadurch entstand ein 
großzügiger Raumeindruck, der den Blick in 
Längsrichtung nicht verstellte.
Die Anlage des Mittelschiffs mit den beiden 
anschließenden Seitenschiffen geht auf den 
Willigisbau zurück. Das heute vorhandene 
romanische Langhaus ist zeitlich vor dem 
Bau der Gothardkapelle, also vor 1137 ent-
standen. 
Dass es von Anfang an als Gewölbebau kon-
zipiert war, kann man an den Schildbögen 
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der Langhauswand ablesen. Ob die vor 1137 
geplanten Gewölbe auch tatsächlich realisiert 
wurden und um 1200 von Erzbischof Konrad 
I. von Wittelsbach durch die heute vorhan-
denen Kreuzrippengewölbe ersetzt wurden, 
ist fraglich.46 Wahrscheinlicher ist, dass die 
Gewölbe zwar bereits vor 1137 geplant, aber 
nie ausgeführt wurden, und dass die heute 
noch vorhandenen Rippengewölbe erstmals 
um 1200 eingezogen wurden.47 
Die Wandgliederung stammt aus der Zeit vor 
1137. Nach vereinfachtem Speyerer System 
sind jeweils zwei Seitenschiffsjoche zu einem 
Hauptschiffsjoch zusammengefasst. Den 
fünf Mittelschiffsjochen entsprechen also 
zehn Seitenschiffsjoche. Jeder zweite Pfeiler 
besitzt zum Mittelschiff hin eine halbrun-
de Pfeilervorlage, welche die Basis für die 
Schildbögen und das Gewölbe bildet. Die 
Seitenschiffsarkaden werden von Blendbö-
gen umrahmt, die unterhalb des Obergadens 
enden. In den entstehenden Bogenfeldern 
oberhalb der Arkaden sind im 19. Jahrhun-
dert Malereien im Stile der Nazarener von 
Phillip Veit hinzugefügt worden.48 Im Ober-
gaden sind die Fenster paarweise zusammen-
gerückt, um die Einwölbung zu ermöglichen. 
Auch im Außenbau wird die Gliederung des 
Mittelschiffes deutlich. Lisenen zeigen hier 
den Rhythmus der Seitenschiffsjoche, die 
paarweise zusammengestellten Obergaden 
spiegeln die Jocheinteilung des Hauptschif-
fes wieder.
Die Seitenschiffe sind nicht wie das Mittel-
schiff von Rippengewölben, sondern von 
Gratgewölben überspannt. Sie stammen auch 
aus der Zeit Erzbischof Konrads I. um 1200. 
Die ehemaligen Seitenschiffswände sind nur 
noch am Marktportal und an der Memorien-
kapelle vorhanden. Ansonsten sind die roma-
nischen Seitenschiffswände zugunsten der 
Öffnungen zu den Seitenkapellen komplett 
entfernt worden.

Der Westbau bildet mit einem mächtigen 
Querhaus den Abschluss des Langhauses. 
Daran schließt sich ein Chorjoch an, das an 
drei Seiten von Konchen umschlossen ist. In 
Mainz gibt es daher die eigentümliche Situ-
ation, dass nach einem Querbau eine Drei-
konchenanlage angeschlossen ist. Zwischen 
den Konchen ragen im Westen die beiden 
Flankentürme auf.
Nahezu der gesamte Sockel des Westbaus ist 
unzugänglich und umbaut. Die drei Konchen 
des Chores sind allseitig von der Westsakris-
tei umschlossen. An das nördliche Querhaus 
schließt sich mit geringem Abstand die Go-
thardkapelle an. Ihre Südwand ist die ehe-
malige Nordwand des alten Domquerhauses, 
das dem verkürzten Neubau aus dem 13. 
Jahrhundert weichen musste.
Die Wände des nördlichen und südlichen 
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Querhauses sind unterschiedlich gestaltet. 
Das Nordquerhaus wird von der Gothard-
kapelle verdeckt und ist daher nur in den 
oberen Bereichen mit Fenstern versehen. Im 
Süden dagegen gibt es zwei übereinander-
liegende Fensterreihen, die zur Beleuchtung 
des Querhauses erheblich beitragen.
Die Querhausgiebel sind auf Fernwirkung 
angelegt und reich geschmückt. Der nördli-
che Giebel zeigt Kleeblattbogenarkaden am 
Giebelfuß und unterhalb der Dachüberstän-
de. Im Giebelfeld befindet sich ein großes 
Doppelfenster. Der südliche Querhausgiebel 
hat statt der Kleeblattbögen Rundbogenfrie-
se. Im Giebelfeld befindet sich eine Dreier-
gruppe von mehrfach gestaffelten Rundbo-
genfenstern, das mittlere ist überhöht.
Die Konchenwände des Chores sind einfach 
und flach gestaltet. Lediglich die Eckstreben 
sind verstärkt. Jede Seite der Konchen ist 
von einem hohen Fenster durchbrochen. Das 
hohe Geschoss wird von einem Rundbogen-
fries abgeschlossen, über dem sich ein Kas-
settenfries befindet, das wiederum von einer 
Zwerggalerie niederrheinischen Typs bekrönt 
wird: Die Arkadenöffnungen beleuchten ei-
nen dahinterliegenden Gang, der mit einer 
Längstonne überwölbt ist.49 Die Öffnungen 
sind je Konchenseite zu einer Dreiergruppe 
von Doppelfenstern gefasst. 
Das Chorquadrat überragt die Konchen, seine 
drei Giebelwände sind von Rundbogenfriesen 
geschmückt und haben im Giebelfeld jeweils 
ein großes Radfenster mit kräftig gearbeite-
ten Speichen. Auf der Spitze der nördlichen 
Giebelwand steht die Figur eines Löwen, im 
Süden die eines Engels. Den Schnittpunkt 
der Dachfirste krönt eine barocke Figuren-
gruppe mit dem Bistums- und Dompatron 
St. Martin, der hoch zu Ross seinen Mantel 
zerteilt und einem Bettler überreicht.
Im Gegensatz zum Ostbau bilden die 
Flankentürme keine gerade Linie mit dem 
Hauptturm, sondern stehen nach Westen 
versetzt. Sie stammen ebenfalls aus der 1239 
beendeten Bauphase. Unterhalb der Zwerg-
galerie sind die Schäfte dieser Türme mas-

siv ausgemauert, oberhalb beinhalten sie 
je eine Wendeltreppe. Die Turmhelme sind 
nach 1767 durch barocke Steinhauben er-
setzt worden, welche die Formensprache des 
Hauptturmes aufnehmen.
Der Hauptturm besteht aus mehreren Ge-
schossen. Die unteren sind aus der spätro-
manischen Bauphase und mit Gruppen von 
Doppelfenstern gegliedert. Darüber erhebt 
sich das gotische Turmgeschoss des 15. 
Jahrhunderts. Der ursprünglich hölzerne 
Dachaufbau des Westturmes wurde im Brand 
von 1767 zerstört und durch den mehrstö-
ckigen barocken Aufbau Neumanns ersetzt, 
der die romanischen und gotischen Formen 
des Domes aufgreift und neu interpretiert.

Der gesamte Dom wurde zwischen 1909 und 
1926 unterfangen, da die Pfahlgründungen 
der Fundamente aufgrund der Rheinbegra-
digung und dem damit verbundenen Ab-
sinken des Grundwasserspiegels verfaulten. 
Das Ausweichen der Fundamente verursachte 
ein Nachgeben und Kippen der Pfeiler und 
Wände. Entsprechend senkten sich auch die 
Gewölbe. Die Unterfangung des Domes mit 
etwa 9880m3 Beton50 sicherte die Funda-
mente vor weiteren Setzungen. Innerhalb 
dieser neuen Fundamente sind Inspektions-
gänge vorhanden. Im Zuge der Unterfan-
gungsarbeiten wurde ein Gang zwischen der 
Ostkrypta und der Nassauer Unterkapelle 
geschaffen. In der Unterkapelle wurden die 
Treppen hinauf ins Mittelschiff abgebrochen 
und statt dessen Abgänge in die Funda-
mentstollen geschaffen.
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Die Dächer des Domes und des Kreuzgan-
ges sind alle nach dem Zweiten Weltkrieg 
neu gedeckt worden. Über dem Ostbau, dem 
Mittelschiff und dem Kreuzgang mussten 
nach den Kriegszerstörungen neue Dach-
stühle geschaffen werden. Die eisernen 
Dachstühle der Osttürme sind noch im ur-
sprünglichen Zustand. 

An allen Dächern wurden die Dachöffnun-
gen verändert, am Ostturm zuletzt um 1975. 
Sämtliche Öffnungen im Dach sind mit Tau-
benschutzmaßnahmen gesichert.

Die Domkirche selbst ist nur Teil des ge-
samten Domkomplexes, der bis Ende des 
18.Jahrhundert auch noch die Liebfrauen-
kirche und Johanneskirche mit deren Kreuz-
gängen und Nebengebäuden umfasste. Auch 
nach der Zerstörung der Liebfrauenkirche 
und der Abtrennung der Johanniskirche blieb 
um den Dom herum immer noch eine be-
trächtliche Anzahl von zugehörigen Bauten. 

Die nördlich an das Westquerhaus anschlie-
ßende Gothardkapelle war die Pfalzkapelle 
der Bischofspfalz. Sie wurde nach 1100 von 
Erzbischof Adalbert von Saarbrücken errich-
tet und 1137, kurz nach dem Tode Adalberts 
vollendet. Es handelt sich um einen zwei-
geschossigen Bau, drei mal drei Joche groß, 
mit einem Chorjoch im Osten. Das Mitteljoch 
ist durchbrochen, beide Geschosse sind so 
miteinander verbunden. Die Gothardkapelle 
dürfte damit nach dem Vorbild der Aachener 
Pfalzkapelle errichtet worden sein. Die Zwei-
geschossigkeit ist auch von außen ablesbar: 
das Untergeschoss ist einfach gestaltet, das 
Obergeschoss mit einer umlaufenden Zwerg-
galerie abgesetzt. Die Gothardkapelle ist aus 
Muschelkalkquadern errichtet. Da sie vom 
Dom räumlich abgetrennt ist, wird die Kapel-
le heute als Andachtsraum für stilles Gebet 
benutzt.
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Am Westflügel des Kreuzgangs, östlich des 
südlichen Domquerhauses liegt die Memori-
enkapelle. Sie stammt aus der gleichen Zeit 
wie der Westbau des Domes. Der Raum ist 
von einem großen rundbogigen Kreuzrip-
pengewölbe überspannt. Ursprünglich war 
die Memorie wohl Kapitelsaal der Domher-
ren. Dieser Nutzung dürfte auch die Stein-
bank im Westen mit dem erhöhten Prälaten-
sitz gedient haben. Später wurde die Memo-
rie als Grabkapelle der Domherren genutzt. 
Um 1468 wurde an die Memorienostseite 
das gotische Ägidienchörlein angebaut. Auf 
der Nordseite ist noch das vermauerte ro-
manische Stufenportal zum Dom sichtbar. 
Östlich des alten Portals befindet sich das 
von Madern Gerthener kunstvoll geschmück-
te gotische Portal zum Dom. Südlich an die 
Memorie grenzen die Nikolauskapelle und 
der Kreuzgang. Zwischen den beiden Zu-
gangsportalen liegt eine in den Dachstuhl 
der Memorie führende doppelläufige Wen-
deltreppe, die sowohl von der Nikolauskapel-
le als auch von der Memorie zugänglich ist. .

Der gotische Kreuzgang hat drei Flügel, die 
vierte Seite wird vom Dom gebildet. Der so 
umfasste Raum wird als Domfriedhof für 
die verstorbenen Domherren genutzt. Der 
Kreuzgang ist zweigeschossig. Die Öffnun-
gen des oberen Geschosses sind verglast, das 
Gewölbe des Obergeschosses ist zerstört. Die 
Maßwerke beider Geschosse sind nach den 
Schäden der Kanonade von 1793 und den 
Schäden aus dem zweiten Weltkrieg größ-
tenteils erneuert worden. Südlich an den 
Dom schließen sich Kapitelbauten an. Diese 
sind über zwei Kellergewölben errichtet. Das 
ältere ist ein zweischiffiges Pfeilergewölbe 
von 1239. Über ihm erstreckt sich der Ka-
pitelsaal. An diesen schließt sich südlich ein 
turmartiger Anbau, der sogenannte Henne-
bergbau an. In ihm befanden sich die Ka-
pitelstube, sowie seit 1589 eine Schreiberei 
und eine Registratur. Die Kapitelbauten so-
wie das Kreuzgangobergeschoss werden heu-
te vom Dom- und Diözesanmuseum genutzt. 

Das Kreuzganguntergeschoss ist vom Dom 
aus frei zugänglich, es dient als Lapidarium. 
In ihm befinden sich Grabplatten und Skulp-
turen, die aus dem Dom oder dessen Umge-
bung dorthin verbracht wurden.
Auf der Ostseite des Domes schließen sich 
die Gebäude der sogenannten Domschu-
le an. Sie gehen auf romanische Vorgänger 
zurück, deren Spuren sich vereinzelt erhalten 
haben; sie wurden allerdings mehrfach er-
neuert.
Diese Gebäude bilden eine einheitliche Fas-
sade zur Domstraße und werden heute als 
Gemeindezentrum der Dompfarrei und als 
Verwaltungsräume des Dom- und Diözesan-
museums genutzt.
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1.2.2 Domausstattung

Der Dom hat nicht nur eine aussagekräfti-
ge und umfangreiche Baugeschichte, welche 
die Geschicke des Kurstaates, des Erzbistums 
und des alten Reiches widerspiegelt. Er be-
sitzt auch noch immer – trotz erheblicher 
Verluste im Lauf der Zeit, besonders während 
der Wirren infolge der französischen Revolu-
tion – eine außerordentlich reiche und wert-
volle Ausstattung. Im Dehio stellt Ernst Gall 
fest: „Trotz des Fehlens ganzer Abteilungen 
der ehem[aligen] Ausstattung ist unter den 
deutschen Domen der Mainzer immer noch 
der an Kunstschätzen reichste“.51 Besonders 
hervorzuheben ist die nahezu vollständige 
Reihe der erzbischöflichen und bischöflichen 
Grabdenkmale seit dem 13. Jahrhundert. 

Zahlreiche Grabdenkmale sind Beweis für 
das Selbstbewusstsein der Mainzer Kurfürst-
Erzbischöfe, die nach dem jeweiligen Kaiser 
oder König als Reichserzkanzler das höchste 
Amt im alten Reich ausübten und über die 
größte Kirchenprovinz nach Rom verfügten.
Seit Erzbischof Siegfried III. von Eppstein 
(†1249) bis zu Bischof Wilhelm Emmanuel 
v. Ketteler (†1877) erbauten sich nahezu alle 
Mainzer Bischöfe Grabdenkmale im Dom. So 
ordneten sie sich in die Reihe ihrer Vorgän-
ger und Nachfolger ein. Und wie in einem 
Lehrbuch der Kunstgeschichte ist anhand der 
einzigartigen Entwicklungsreihe der Grab-
denkmale die Veränderung der Kunstan-
schauungen im Lauf der Zeit ablesbar.52 
Der älteste Typus ist das Grab in Tumben-
form. Von diesen Gräbern wurden lediglich 
die künstlerisch bearbeiteten Deckplatten 
erhalten und später stehend an den Pfeilern 
angebracht. Da die Platten zunächst liegend 
verwendet wurden, sind die Bischöfe ent-
sprechend mit Kissen unter dem Kopf dar-
gestellt.53 Auf den Grabplatten waren nicht 
nur die Bischöfe, sondern auch die Insigni-
en ihrer Macht untergebracht. Das Denkmal 
Siegfrieds III. zeigt den Bischof mit den zwei 
von ihm gekrönten (Gegen-)Königen Hein-

rich Raspe und Wilhelm von Holland.54 Vom 
gleichen Typ ist auch das Grabdenkmal des 
Erzbischofs Peter von Aspelt, der mit drei 
von ihm gekrönten Königen abgebildet ist. 
Mit diesen Denkmalen sollte auch der von 
Mainz gegenüber Köln erhobene Anspruch 
auf das Krönungsrecht der deutschen Könige 
unterstrichen werden.55

Auch der Übergang von liegenden Grabplat-
ten zu stehenden Epitaphien, deren zugehö-
rige Gräber im Domboden unter einfachen 
Platten eingelassen wurden, lässt sich an den 
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Denkmalen ablesen. Das Denkmal Matthias 
von Buchecks – zwar noch als liegender De-
ckel einer Tumba – ist für die folgenden Epi-
taphien typenbildend.56 Die Anordnung des 
mit dem Pallium geschmückten Bischofs mit 
Bischofsstab und Buch, umgeben von seinen 
Wappen wird bei den nachfolgenden Denk-
malen aufgegriffen.
Das erste Grabdenkmal, das an einer Wand 
stehend konzipiert war, ist der Epitaph des 
Erzbischofs Konrad II. von Weinsberg(†1396), 
der dementsprechend kein Kissen unter dem 
Kopf hat. Ihm folgen das ganze Mittelal-
ter hindurch Denkmale des gleichen Typus, 
beispielsweise das vom Frankfurter Dom-
baumeister Madern Gerthener geschaffene 
Denkmal Johann II. von Nassau (†1419). 
Die vermutlich erste wirklichkeitsgetreue Por-
trätdarstellung zeigt das Denkmal Erzbischof 
Diether von Isenburgs (†1482).57 Auch das 
Grabmal des Domdekans Bernhard von Brei-
denbach (†1497) gibt eine naturgetreue Dar-
stellung des Verstorbenen wieder.58

Von einigen Bischöfen der Renaissance exis-
tieren zwei Denkmale. Das kommt daher, 
dass neben den üblichen an eine Wand oder 
an einen Pfeiler gestellten Epitaphien auch 
die im Boden liegenden Grabplatten gestal-
tet wurden. Diese versetzte man in späterer 
Zeit an die Pfeiler und Wände des Doms.
Zum ersten Mal geschieht das beim Grab-
mal des Erzbischofs Berthold von Henne-
berg (†1504). Außer dessen monumentalen 
Wanddenkmal befindet sich auch noch die 
mit einer Figur des Bischofs geschmückte 
Grabplatte im Dom. Zwei Denkmale gibt es 
auch für den Kardinal Erzbischof Albrecht 
von Brandenburg (†1545). Dieser Mainzer 
Erzbischof vereinigte große Macht in seinen 
Händen und war nicht nur Kardinal, sondern 
zeitgleich Erzbischof von Magdeburg und 
Administrator von Halberstadt. Daher trägt 
er auf seinem Grabbildnis auch zwei Pallien 
als Zeichen seiner doppelten erzbischöfli-
chen Würde. Seine neben dem Grabdenkmal 
angebrachte Grabplatte zeigt Albrechts Kar-
dinalshut und die einzige Inschrift in deut-
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scher Sprache unter den Grabplatten und 
Epitaphien des Domes.59 
Albrecht von Brandenburgs Epitaph markiert 
auch den Übergang von der spätgotischen 
Plastik zur Renaissance, der sich schon bei 
den Denkmalen seiner Vorgänger Jakob von 
Liebenstein (†1508) und Uriel von Gemmin-
gen (†1514) andeutet. Jakobs Abbild wird 
von einem Baldachin überspannt, der zum 
ersten Mal über den üblichen Rahmen der 
Grabplatte hinausragt. Und Uriel ist der erste 
Bischof, der auf seinem Epitaph nicht ste-
hend mit Bischofsstab und Buch dargestellt 
wird. Er hat die Insignien seiner Macht abge-
legt und kniet betend vor Christus am Kreuz, 
umgeben von den Bistumsheiligen Martin 
und Bonifatius.60

Der letzte auf seinem Grabdenkmal stehend 
verewigte Erzbischof ist Damian Hartard von 
der Leyen (†1678), ein nur wenige Jahre 
später entstandenes Werk zeigt den Über-
gang zum Barock. 
Erzbischof Anselm Franz von Ingelheim 
(†1695) liegt mit aufgerichtetem Oberkör-
per auf seinem Sarkophag und liest in einem 
Gebetbuch.61 Das Monument Phillip Karl von 
Eltz-Kempenich (†1743) verzichtet völlig auf 
eine architektonische Rahmung. Der Bischof 
ist nur durch sein Porträt in einem Medaillon 
vertreten, das von einem Tuch umgeben und 
durch Allegorien des Todes, der Zeit und des 
trauernden Kurstaates umgeben ist.62 
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Nach dem Untergang des alten Reiches 1802 
gibt es auch den Kurstaat und das Erzbis-
tum Mainz nicht mehr. Die historischen 
Einschnitte in Folge der französischen Re-
volution und der Säkularisierung der kirch-
lichen Fürstentümer zeigt sich auch in einer 
veränderten Kunstauffassung. Die Grab-
denkmale der Mainzer Bischöfe werden be-
scheidener und orientieren sich mehr an den 
mittelalterlichen Vorbildern. An Joseph Lud-
wig Colmar (†1818) erinnert ein Denkmal 
in neugotischen Formen, das den Bischof in 
der für die mittelalterliche mainzische Grab-
plastik typischen stehenden Haltung zeigt.63 
Auch Bischof Wilhelm Emmanuel von Kette-
lers (†1877) Grab ist in neugotischen Formen 
realisiert. Es ist allerdings kein stehender 
Epitaph, sondern das einzige heute im Dom 
vorhandene Tumbengrab. Es zeigt den Bi-
schof liegend auf der Grabplatte und befin-
det sich in der Muttergotteskapelle.64

Die Bischöfe des 20. Jahrhunderts sind ge-
meinsam in der Westkrypta unter dem 
Hauptaltar bestattet. Ihre Grabnischen sind 
mit zeitgenössisch gestalteten Platten be-
scheidener Größe bedeckt.

Die Grabdenkmale des Domes umfassen also 
die Entwicklung der Skulptur und Grabkultur 
vom Tumbengrab mit liegender Grabplatte 
über stehende Epitaphien bis hin zu indivi-
duell gestalteten Monumenten und Figuren-
gruppen. Diese Entwicklung zeigt auch die 
ab dem 19. Jahrhundert einsetzende Rück-
besinnung zu mittelalterlichen und einfa-
cheren Formen, die in der Kryptenbestattung 
der Gegenwart endet.

Doch nicht allein die Ausstattung mit Grä-
bern ist in der vorhandenen Form einzigar-
tig und erhaltenswert. Auch zahlreiche litur-
gische Gegenstände und Plastiken sind im 
Dom erhalten. Zu den ältesten Gegenstän-
den im Dom gehört zweifellos das Udenhei-
mer Kreuz. Allerdings ist es erst seit 1962 
im Dom, seitdem ist es Bestandteil der Go-
thardkapelle, die als Raum für das stille Ge-
bet genutzt wird. Vorher hing das Kreuz in 
der Bergkirche in Udenheim. Es ist ein Bei-
spiel für den Wandel der Ausstattung des 
Doms. Im Lauf der Zeit hat der Dom viele 
Ausstattungsgegenstände an andere Kirchen 
abgegeben und auch von anderen Kirchen 
übernommen. Das Udenheimer Kreuz ist vor 
1200 entstanden. Bis vor einigen Jahren war 
die gängige Datierung für das Kreuz die Zeit 
um 1140, allerdings gibt es auch Hinweise, 
die auf frühere Zeit verweisen, bis hin zu der 
begründeten Annahme, das Kreuz stamme 
aus der Zeit des Bonifatius (8.Jahrhundert). 
Damit wäre das Udenheimer Kreuz das ältes-
te Kruzifix nördlich der Alpen.65 Unabhän-
gig von der Datierung hat es jedoch hohen 
kunsthistorischen Wert.

Ein anderes Beispiel für die Übernahme 
von Ausstattungsgegenständen aus ande-
ren Kirchen des Bistums bietet das Brendel-
sche Chorgestühl im Ostchor des Domes. 
Ursprünglich gehörte es zum Renaissance-
bau der St. Gangolfskirche an der Reichs-
kanzlei zwischen Kurfürstlichen Schloss und 
Deutschhaus in Mainz. Diese Kirche wurde in 
der Belagerung 1793 zerstört, doch ihr Chor-
gestühl wurde gerettet und in den Dom ver-
bracht. 66 Zunächst stand es in der Nikolaus-
kapelle des Kreuzgangs, seit einigen Jahren 
schmückt es den Ostchor.

Das Chorgestühl des Westchors ist originär 
für seinen Aufstellungsort geschaffen. Es 
ist eine Eichen-Schnitzarbeit von 1767, die 
von dem Mainzer Hofschreiner Franz Anton 
Herrmann gefertigt wurde.
Dieses Rokokogestühl harmoniert mit dem 
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spätromanischen Trikonchos. Die Rückwän-
de des Gestühles schwingen wellenförmig 
auf und ab und beziehen die älteren Grab-
denkmale der zwei Schönborn-Erzbischöfe in 
die Gestaltung mit ein. Dehio schreibt: „Der 
Wert liegt weniger in der Ausführung des 
Details, […] als in der echt architektonisch 
empfundenen Einordnung in die Großarchi-
tektur; die Verbindung von 13. und 18. Jh. 
führt zu einem Akkord von apartem Klang“.67

Im nördlichen Westquerhaus fand das zin-
nerne Taufbecken seinen Aufstellungsort. Es 
war ursprünglich für die Liebfrauenkirche, 
die Vorkirche des Domes gegossen worden. 
Liebfrauen diente als Taufkirche des Domes. 
Nach der Zerstörung dieser Kirche kam das 
Becken um 1800 in den Dom. Das Taufbe-
cken ist der vermutlich größte jemals in Zinn 
gegossene Kultgegenstand und wurde 1328 
laut Inschrift im Auftrag des Domdekans Jo-
hannes Unterschopf von Meister Johannes 
geschaffen.68 Nach der Denkmaltopographie 
ist es ein „Denkmal zugleich der Technik- 
wie auch der Kunstgeschichte“.69

Von ebensolcher kunst- wie auch technikhis-
torischer Bedeutung sind die Bronzetüren 
des Berenger. Dieser Meister goss um 1000 
im Auftrag des Erzbischofs Willigis zwei 
große Türflügel aus Bronze. Laut Inschrift 
sind sie die ersten großen Bronzegüsse nach 
den Türen, die für die Aachener Pfalzkapelle 
Karls des Grossen um 800 gegossen wurde. 
Ihre Gestaltung richtet sich nach römischen 
Vorbildern. Diese Türflügel wurden um 1119 
auch zu einem wichtigen stadthistorischen 
Dokument: Erzbischof Adalbert I. von Saar-
brücken ließ das an die Mainzer Bürger ver-
liehene Freiheitsprivileg in die Türflügel ein-
arbeiten.70

Neben den ausführlich genannten beson-
deren Ausstattungsstücken gibt es im Dom 
noch weiteres wertvolles Inventar. Darunter 
stellen die zahlreichen Altäre der Seitenka-
pellen, die feingearbeitete gotische Kanzel 
und die mehrteilige Orgel nur einen kleinen 
Ausschnitt dar. Es würde allerdings den Rah-
men der Arbeit sprengen, hier eine einge-
hende Inventarliste abzudrucken.
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1.2.3 Domumgebung

Es ist eine Besonderheit des Mainzer Domes, 
an nahezu allen Seiten von Gebäuden um-
standen zu sein. Seine Wirkung als sprich-
wörtliches „Domgebirge“ steigert sich umso 
mehr, da er bis auf die Ostseite nirgends 
unmittelbar zugänglich ist. Ursprünglich bei 
vielen Kirchbauten verbreitet, ist es unter 
den Domen am Rhein lediglich der Main-
zer, der seine kleinteilige Umbauung be-
wahrt hat.71 Noch heute gehören diese Bau-
ten zur sogenannten „Domfabrik“; aus ihren 
Einkünften wird ein Teil der Ausgaben zur 
Erhaltung des Doms finanziert. Da die Do-
mumgebung baulich fest mit dem Domen-
semble und dem Erscheinungsbild des Do-
mes verbunden ist, wird sie hier kurz vorge-
stellt.

Im Südosten des Domes gelegen ist der 
Leichhof. Dieser Platz bildet den Zugang zur 
Augustinerstraße und damit zur südlichen 
Altstadt, die im Gegensatz zu den übrigen 
Stadteilen die Bombardements des Zweiten 
Weltkriegs relativ unbeschadet überstanden 
hat. Seinen Namen hat der Leichhof von ei-
nem bereits im 12. Jahrhundert aufgegebe-
nen Domfriedhof. An den Westbau des Do-
mes lehnen sich zwei Bauten an. Der östliche 
Baukörper (Leichhof 20-24) ist nach dem 
Zweiten Weltkrieg anstelle eines zerstörten 
Hauses der Bistumsverwaltung entstanden. 
Er passt sich in seiner zurückhaltenden ne-
oklassizistischen Formensprache der Gestal-
tung des nördlichen Platzabschlusses an. 
Dieser nördliche Baukörper (Leichhof 26-36 
und Schöfferstraße 2-4) stammt von Franz 
Ignatz Michael Neumann und entstand 
zeitgleich zur Errichtung der neuen West-
baudächer und den Westturmhelmen. Der 
Dachstuhl dieses Hauses ist genau wie die 
Westtürme und Westbaudächer des Domes 
aus Stein aufgemauert, um die Brandgefahr 
zu vermindern. Das Gebäude ersetzte nach 
1767 den „Paradiesgang“, einen überdeckten 
Verbindungsgang zwischen Dom und Johan-

niskirche. Nach dem Abbruch dieses Ganges 
wurde vor der Johanniskirche der Durch-
bruch der Schöfferstraße geschaffen.72

Die Schöfferstraße schließt sich nördlich an 
den Leichhof an. Sie trägt ihren Namen zu 
Ehren des Mainzer Druckmeisters Schöffer, 
einem Weggefährten und späteren Rivalen 
Gutenbergs. An ihrer Domseite befindet sich 
eine langgestreckte Arkadenhalle in neuro-
manischen Stilformen, die 1832 nach Plä-
nen des Hessischen Baumeisters Moller als 
Ladenarkade entworfen wurde. Die Stilwahl 
Mollers hängt direkt mit dem hinter den 
Arkaden aufragenden Westchor des Domes 
zusammen. Bischof Vitus Burg, dessen Wap-
pen das Giebelfeld der Tordurchfahrt ziert, 
schrieb an Moller: „Da dieser Bau vor den 
Haupttheil der Domkirche zu stehen kommt, 
und zwar so, dass über demselben die Dom-
kirche gesehen werden soll, so sollte unse-
res Erachtens dieser Bau in den nemlichen 
bizantinischen oder doch im gothischen Stil 
aufgeführt werden, wie wir ihn in dem Dom 
sehen.“73

Gegenüber dem Arkadenbau liegt an der 
Südwestecke der Schöfferstraße die Johan-
niskirche. Sie ist 910 von Erzbischof Hatto 
geweiht worden und war nach derzeitigem 
Stand der Forschung bis zum Neubau des 
Willigisdomes die Kathedrale des Mainzer 
Bischofs. Damit ist sie nach dem auf einen 
Römerbau zurückgehenden Trierer Dom die 
zweitälteste Bischofskirche in Deutschland 
und ein seltenes Beispiel für spätkarolingi-
schen Kirchenbau. Nach Kriegsschäden ist sie 
ab 1952 unter Leitung von Karl Gruber wie-
derhergestellt worden. Zwar stößt die Johan-
niskirche heute nicht mehr unmittelbar an 
die Dombauten, doch gehörte sie zusammen 
mit der abgebrochenen Liebfrauenkirche zur 
„Kirchenfamilie“ des Mainzer Domes. Dass 
sie mittlerweile baulich vom Dom getrennt 
und evangelische Pfarrkirche ist, ändert 
nichts an ihrer historischen Bedeutung für 
das Denkmalensemble um den Dom.74
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Höhe gegenüber dem Dom deutlich zurück 
und steigern so die monumentale Wirkung 
des Langhauses, das die Südseite des Markts 
überragt.

Östlich des Marktes schließt sich der Lieb-
frauenplatz an. Er entstand anstelle der ab-
gebrochenen gotischen Liebfrauenkirche. An 
deren Chor erinnert eine um 1975 entstan-
dene Aufmauerung. Das Pflastermuster des 
Platzes zeichnet den Kirchengrundriss nach. 
Obwohl die Ostseite des Domes nicht als 
Schauseite geplant war, da sie bis ins 19. 
Jahrhundert immer von der Vorkirche des 
Domes verdeckt war, bildet der Liebfrauen-
platz heute einen Vorraum, der die Ostfassa-
de des Domes in Szene setzt.

Ein Torbogen trennt den Liebfrauenplatz 
von der Domstraße. An ihr liegen die zum 
Domkreuzgang gehörenden Gebäude der so-
genannten Domschule. Südlich schließt sich 
daran das klassizistische Eckhaus des Ma-
lers Phillip Veit an, der den Gemäldezyklus 
des Lebens Christi im Stil der Nazarener im 
Langhaus des Domes geschaffen hat. Gegen-
über der Domschule liegen an der Domstra-
ße die Wohnhäuser der Domkapitulare. Sie 
wurden um 1840 vom bischöflichen Baurat 
Roedler geschaffen.76

Die Domstraße mündet in die Grebenstraße. 
Sie hat ihren Namen von dem sie bis zum 
Bau der Kanalisation durchfließenden Gra-
benbach, der die südliche Grenze der Do-
mimmunität markierte.77 Südlich an die Ka-
pitelbauten des Kreuzganges schließt der 
Hof des Hauses Grebenstraße 9 an. Das Ge-
bäude beherbergt die Räume und Werkstät-
ten des Dombauamtes und der Dombauhüt-
te.
Die Grenze der Domimmunität setzte sich 
im Nasengässchen fort, das auf den Leich-
hof mündet. Am Nasengässchen liegt der 
Singsaal des Domchores, ein moderner An-
bau an den Kreuzgang.

In der Verlängerung der Ludwigsstraße liegt 
östlich der Schöfferstraße das Höfchen. Der 
Name und auch die Form dieses Platzes er-
innern an die bischöfliche Hofhaltung, die 
sich an seiner Stelle befand. Die Häuser auf 
der Domseite des Platzes sind alle nach dem 
Krieg entstanden. Sie ersetzen ältere Häuser, 
die an dieser Stelle den Zugang zum Dom 
versperrten. Zwischen Höfchen und Markt 
schieben sich von Norden und Süden zwei 
Gebäuderiegel, die den Übergang vom ur-
sprünglich umschlossenen Hof des Bischofs 
zum öffentlichen Markt vor dem Dom mar-
kieren.75

Westlich des Höfchens liegt der Markt. Er 
erstreckt sich über die gesamte Länge des 
Domlanghauses. Seine nach dem Krieg ent-
standene nördliche Platzrandbebauung wur-
de in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts mit historisierenden Fassaden verse-
hen. Auch die Ostseite wurde mit einer 2003 
errichteten historisierenden Fassade dem 
Idealbild eines historischen Stadtplatzes an-
gepasst, indem man die Formen eines lange 
vergangenen klassizistischen Geschäftshauses 
aus dem 19.Jahrhundert aufgriff.
Auf dem Markt befindet sich die sogenann-
te Heunensäule. Sie stammt aus einem ehe-
maligen Steinbruch bei Miltenberg und war 
für den Dombau des Willigis bestimmt. Mit 
knapp 1000 Jahren Verspätung kam sie 1975 
zur Millenniumsfeier des Domes nach Mainz. 
Sie gibt Aufschluss über die ursprüngliche 
Planung des Domlanghauses.
An der Domseite des Marktes befindet sich 
ganz im Westen die Gothardkapelle. Ihr Chor 
ist von einem nach 1945 in barockisierenden 
Formen gestalteten Flachbau umgeben, der 
mit einem gegenüberliegenden gleichgestal-
teten Pendant den Zugang vom Markt zum 
Marktportal des Domes rahmt. 
Diese Bauten passen sich in ihrer Gestaltung 
den Domhäusern (Markt 18-26) an. Diese 
1771 für das Domkapitel errichteten Roko-
kohäuser nehmen sich mit ihrer geringen 
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1.2.4 Würdigung

Die heterogene Domumbauung ist – genau-
so wie die Domausstattung und die verschie-
denen Bauteile des Domes – ein Zeugnis für 
dessen bewegte Geschichte. Das heutige Er-
scheinungsbild des Domes steht nicht reprä-
sentativ für eine Epoche, sondern für stän-
digen Wandel, der seine Spuren am Dom, 
in seinem Inneren und seiner Umgebung 
hinterlassen hat. Der Dom ist kein stilreines 
Gebäude, er wurde auch nicht nachträglich 
wie sein Schwesterbau in Speyer stilbereinigt, 
sondern trägt noch immer die Spuren ver-
schiedener Zeiten.
Auch wenn die einzelnen Teile des Domes 
für sich genommen schon besondere Werte 
darstellen – sei es das hohe Alter seiner äl-
testen Bauteile, die relative Vollständigkeit 
der bischöflichen Grabdenkmale, die technik-
historischen Zeugnisse des Metallgusses, die 
intakte Domumbauung etc. – so ist die he-
rausragendste Eigenschaft des Domes seine 
Vielseitigkeit.
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1.3 Funktionen des Doms und an ihn 
gerichtete Anforderungen

Neben Geschichte und Gestalt des Domes 
erscheint es sinnvoll, auch die je nach Sicht-
weise des Betrachters unterschiedlichen An-
forderungen an das Gebäude zu kennen, die 
es für ein Denkmalpflegekonzept zu beach-
ten gilt: 

• zunächst wäre da die kirchliche Nutzung 
als Sakralgebäude;

• außerdem ist der Dom aufgrund seines 
Alters und seiner Bedeutung eine histori-
sche Quelle;

• er prägt das Stadtbild;
• aus seiner besonderen Stellung ergibt 

sich auch eine touristische Nutzung;
• nicht nur für Touristen, auch für Mainzer 

Bürger ist der Dom ein Veranstaltungsort;
• und nicht zuletzt muss der Dom als bau-

liches Objekt auch unter wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten unterhalten werden.

Die sich daraus ergebenden Anforderungen 
seien hier kurz vorgestellt:

1.3.1 Der Dom als Ort für den Gottesdienst

Der Dom ist in erster Linie Kathedralkir-
che des Bistums Mainz und Pfarrkirche der 
Domgemeinde. Seine Hauptnutzung war 
und ist der Gottesdienst. Die sich aus dieser 
Nutzung ergebende Ausgestaltung wurde 
und wird durch die Gottesdienstregeln vor-
gegeben. Sie blieb im Wesentlichen gleich, 
wie auch die Grundlagen des Gottesdienstes 
gleich blieben. Lediglich Teile der Ausstat-
tung wurden veränderten Liturgien ange-
passt. So wurden 1682 im Dom der Lettner 
gemäß der Beschlüsse des Konzils von Trient 
(1545-1563) abgebrochen.78 Und nach dem 
Zweiten Vatikanischen Konzil (1962-1965) 
wurde die Gebetsrichtung des Priesters um-
gekehrt, so dass er nicht mehr mit dem Rü-
cken zur Gemeinde steht.79 Entsprechend 
mussten auch im Dom die Altäre angepasst 
werden. Veränderungen der Gottesdienst-
ordnung führen also auch zu Veränderungen 
des Bauwerkes. Zwar gibt es im Wesentli-
chen keine Nutzungsänderung, aber Nut-
zungsanpassungen, die in der Folge auch 
bauliche Anpassungen erforderlich machen 
können. Die Kirchen in Deutschland sehen 
es als ihr Recht an, ihre Sakralbauten für die 
Gottesdienstnutzung anzupassen; dies wird 
auch von den geltenden Denkmalschutzge-
setzen unterstrichen. Das kann unter Um-
ständen zu einem Zielkonflikt führen: 
Auf der einen Seite das kirchliche Bedürfnis, 
Sakralbauten für den Gottesdienst zu nut-
zen und gegebenenfalls anzupassen, auf der 
anderen Seite das staatlicherseits vertretene 
öffentlich Interesse am Erhalt von Kulturgut.

Bis zum Untergang des alten Reiches An-
fang des 19. Jahrhunderts konnte die Kirche 
frei über ihre Bauten verfügen. Danach je-
doch verschob sich das Gleichgewicht zwi-
schen Kirche und Staat. Im Kulturkampf des 
19. Jahrhunderts war die katholische Kirche 
Repressalien und Willkürmaßnahmen seitens 
der staatlichen Verwaltung ausgesetzt. Der 
Staat griff gesetzlich in die Freiheit der Kir-
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chen ein, beispielsweise durch Predigtverbote 
und Zensur.
Auch in Mainz unternahm die protestantisch 
gesinnte großherzoglich-hessische Verwal-
tung Baumaßnahmen am Dom, behinderte 
aber die kirchliche Amtsführung mehrfach, 
z.B. durch Verweigerung der Wiederbeset-
zung des bischöflichen Stuhles.80 Große Kir-
chenbauten wurden staatlicherseits als Na-
tionaldenkmale betrachtet, die primäre Nut-
zung für den Gottesdienst wurde dabei je-
doch ausgeklammert.
Klare Verhältnisse zwischen Kirche und Staat 
wurden erst im 20. Jahrhundert geschaffen. 
Die Konkordate von Bayern (1924), Preu-
ßen (1929) und Baden (1932) bereiteten 
den Weg für das Reichskonkordat, das am 
20.6.1933 abgeschlossen werden konnte. 
Es garantierte der katholischen Kirche unter 
anderem das Recht auf die Freiheit des Got-
tesdienstes vor staatlichen Eingriffen. Das 
betraf auch Eingriffe in die Bausubstanz. 
Auf den Grundlagen des Konkordats beruhen 
auch die aktuellen Regelungen der Denk-
malschutzgesetze, die den Kirchen, also auch 
der katholischen Kirche im Falle des Mainzer 
Domes, besondere Rechte einräumen.81

Noch vor das staatlicherseits verfolgte öf-
fentliche Interesse der Erhaltung von Kul-
turdenkmalen tritt das Recht der Kirchen auf 
Ausübung des Gottesdienstes in Sakralbau-
ten. Das beinhaltet auch, dass die Gottes-
häuser entgegen den üblichen Regelungen 
des Denkmalschutzes an veränderte Gottes-
dienstnutzungen angepasst werden dürfen 
(siehe auch unter: 3.3 „Denkmalschutzgeset-
ze“). 

1.3.2 Der Dom als historische Quelle

Der Dom ist ein Zeugnis der verschiedenen 
Epochen, die ihre Spuren an ihm hinterlassen 
haben. 
Zunächst ist er offensichtlich eine Quelle für 
seine eigene Baugeschichte. Doch trotz zahl-
reicher Veröffentlichungen ist der Dom noch 
nicht ausreichend untersucht. Zwar wurden 
allerlei theoretische Überlegungen getätigt 
und Quellen ausgewertet, eingehende Bau-
forschung allerdings bleibt ein Desiderat.82 
Die erste wissenschaftliche Baubeschreibung 
legte 1886 Friedrich Schneider vor.83 Wäh-
rend der Sicherungsmaßnahme von 1909 bis 
1916 und 1925 bis 1928 fand keine Baufor-
schung statt. Die Veröffentlichung des Dom-
baumeisters Ludwig Becker und Johannes 
Sartorius von 193684 beinhaltet zwar einige 
interessante Beobachtungen, ist aber auf-
grund der unwissenschaftlichen Vorgehens-
weise und der fragwürdigen Überlegungen 
nur unter erheblichen Vorbehalten zu ge-
brauchen.85 
Selbst bei den Baumaßnahmen zwischen 
1972 und 1975 wurde die Bauforschung 
vernachlässigt, lediglich die Sicherungs- und 
Wiederherstellungsmaßnahmen sind einge-
hend dokumentiert.86

Zur Erforschung des Domes sind also weiter-
gehende Untersuchungen am Gebäude erfor-
derlich; diese sind gegenwärtig während der 
Arbeiten am Ostbau auch schon im Gange.87

Doch der Dom ist nicht nur Quelle seiner 
eigenen Baugeschichte, sondern auch der 
Geschichte des Domstiftes und der Stadt 
Mainz; er ist als Bischofskirche des mäch-
tigsten Fürsten nach dem König bzw. Kaiser 
auch ein Dokument für die Reichsgeschichte. 
Und auch für die Zeit nach dem Untergang 
des Reiches 1802/1806 bietet er Informatio-
nen, die von Historikern ausgewertet werden 
können. 
Neben schriftlichen und mündlichen Quellen 
kennt die Geschichtswissenschaft auch ma-
terielle Quellen, also physische Hinterlassen-
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schaften wie archäologische Funde und vor 
allem Bauwerke. Der Dom und seine Aus-
stattung sind dazu zu zählen.
Für den interessierten Historiker hat der Dom 
also Zeugniswert für die Zeiten, die ihre Spu-
ren an ihm hinterlassen haben. Das betrifft 
das gesamte letzte Jahrtausend.

1.3.3 Der Dom als Identitätsmerkmal für 
das Stadtbild

Der Dom ist stadtbildprägend für Mainz. 
Nicht nur seine Silhouette überragt die Stad-
tansicht. Auch im übertragenen Bild ist seine 
Bedeutung für Mainz enorm. Das „Domge-
birge“ – die über die Dächer der Altstadt he-
rausragenden Dächer, Giebel und Türme – ist 
im Herzen der Mainzer verankert. Es steht 
im Zentrum der Stadt und auch im Zentrum 
des städtischen Lebens, das sich hauptsäch-
lich auf den Domplätzen (Leichhof, Liebfrau-
enplatz, Markt, Höfchen) abspielt. Der Dom 
steht auch im Mittelpunkt, wenn in Mainz 
gefeiert wird. Der Dom ist Hauptort für das 
stadttypische Brauchtum, das in den kirchli-
chen Feiertagen seinen Ursprung findet und 
er wird selbst zur für Mainz so wichtigen 
Fastnacht in Szene gesetzt. Nicht umsonst 
zählt „Da wackelt der Dom“ zu den wich-
tigsten Mainzer Fastnachtsliedern. Für die 
Mainzer ist der Dom die symbolische Ver-
dichtung der Stadt mit ihrer Geschichte und 
ihren Eigenarten. Sie sind stolz auf ihren 
Dom, Mitte und Wahrzeichen ihrer Stadt.88

Dementsprechend wird der Dom auch nach 
außen als Symbol der Stadt benutzt. Zahl-
reiche Publikationen benutzen den Dom als 
wiedererkennbares Zeichen, auch im Inter-
net präsentiert sich die Stadt mit dem Dom 
als Markenzeichen. „Der gewaltige Dom gibt 
auch tausend Jahre nach seiner Erbauung 
der Stadt ihr Gesicht, und er hat ihre Ge-
schichte geprägt.“89



Denkmalpflegekonzept für den Mainzer Dom

Seite 40

Der Dom Denkmalpflegekonzept für den Mainzer Dom

Seite 41

Der Dom

1.3.4 Der Dom als Sehenswürdigkeit

Wegen seiner historischen und stadtbild-
prägenden Bedeutung ist der Dom auch ein 
touristischer Anziehungspunkt von beson-
derem Rang. Der Baedecker würdigt ihn mit 
zwei Sternen als „einzigartige Sehenswür-
digkeit“90. Dem großen touristischen Inter-
esse  wird mit Domführungen begegnet. Die 
Führungen werden sowohl von der Mainzer 
Touristik-Zentrale als auch von der Dom-In-
formation angeboten. Einige Teile des Do-
mes sind jedoch nicht öffentlich zugänglich, 
dazu gehören die Unterkapellen, die Memo-
rie und sowohl West- wie auch Ostchor.
Die Unzugänglichkeit vieler Kunstschätze 
und auch die mangelhafte Aufbereitung der 
zugänglichen Werke werden bisweilen von 
interessierten Besuchern moniert.91 Selbst auf 
Anfragen hin werden die abgesperrten Teile 
des Domes nur selten geöffnet. Anhand vor-
handenen Informationsmaterials ist es ohne 
fachliche Führung kaum möglich, weiterge-
hende Fakten des Gebäudes und seiner Aus-
stattung zu erfahren. Bestehendes Informati-
onsbedürfnis kann auch von der dafür nicht 
ausgebildeten Domaufsicht nur in geringem 
Umfang befriedigt werden.
Große Nachfrage besteht an den seltenen 
Domführungen des Dombauamtes, die auch 
in sonst unzugängliche Teile des Domes füh-
ren, unter anderem auch in die aus Sicher-
heitsgründen nicht für Besucher freigegebe-
nen Türme. Für diese Führungen gibt es eine 
Warteliste.92

1.3.5 Der Dom als Veranstaltungsort

Die Anlage des Domes bietet nicht nur für 
Gottesdienste, sondern auch für andere Ver-
anstaltungen einen passenden Rahmen. Dar-
unter sind die Domkonzerte zu zählen, bei 
welchen nicht nur die Domorgel zum Einsatz 
kommt. Die Stufenanlagen von West- und 
Ostchor bieten einen hervorragenden Auf-
stellungsort für Orchester und Chöre, und 
die Akustik des Domes ist für Musikauffüh-
rungen gut geeignet. Die Mainzer Domkon-
zerte sind eine feste Größe des Kulturlebens 
der Stadt.
Für Vorträge der Akademie des Bistums ist 
der Dom Veranstaltungsort, die Stadt Mainz 
und das Land Rheinland-Pfalz nutzen ihn 
für Festveranstaltungen und Empfänge. Am 
3. Oktober 2001 wurde ein Festakt zum Tag 
der Deutschen Einheit gefeiert93 und der 
Empfang zum Staatsbesuch des Großherzogs 
von Luxemburg fand ebenfalls im Dom und 
im Domkreuzgang statt.94
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1.3.6 Der Dom als wirtschaftliches Objekt

Auf wirtschaftliche Betrachtungsweisen im 
Hinblick auf Objektmanagement, besonders 
auf Denkmalerhalt wird im nächsten Ab-
schnitt genauer eingegangen. 
Dennoch bleibt hier für den Dom zu sagen, 
dass er als bauliche Anlage genauso wirt-
schaftlichen Notwendigkeiten unterliegt wie 
jedes andere Bauwerk. Laufende Einnahmen 
aus Nutzung gibt es nicht. Wie jede katholi-
sche Kirche ist der Dom ohne Eintrittsentgelt 
zugänglich. Das gilt in der Regel auch für 
Veranstaltungen. Einnahmen gibt es jedoch 
aus dem Dotationsvermögen, dem Immobili-
enbesitz um den Dom, sowie aus Zuschüssen 
des Bistums. Aus diesen Einnahmen muss 
der Unterhalt des Gebäudes finanziert wer-
den. Unabhängig von seiner Nutzung be-
steht auch beim Dom die Notwendigkeit des 
wirtschaftlich vernünftigen Betriebes. Auch 
wenn eine Gewinnerzielungsabsicht nicht zu 
den Zielen seiner Nutzung zählt, so ist doch 
bei seinem Unterhalt auf wirtschaftlich sinn-
volle Mittelverwendung zu achten.

Aus den vorangegangenen Punkten ergeben 
sich also folgende Anforderungen:

• Der Gottesdienst wird in Kirchen hö-
herwertiger angesetzt als der Denkmal-
schutz.

• Das Denkmal Dom ist Gegenstand der 
Bauforschung und erfüllt die Funktion 
einer Quelle für die Geschichtswissen-
schaft.

• Der Dom ist Symbol und Identitätsmerk-
mal für die Stadt Mainz.

• Der Dom ist eine gefragte Sehenswürdig-
keit.

• Der Dom ist Veranstaltungsort
• Der Dom muss wirtschaftlich sinnvoll un-

terhalten werden.
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2 Exkurs: Wirtschaftliches Objektma-
nagement

Das Objektmanagement in der Bauwirtschaft 
und die Denkmalpflege sind Disziplinen, die 
sich mit dem Erhalt und der Nutzung von 
bestehenden Gebäuden beschäftigen. Hier 
soll als Exkurs die wirtschaftliche Sichtwei-
se angesprochen werden, um die Grundla-
gen des Objektmanagements, speziell die des 
Bauerhalts kennenzulernen.
Unter Objekt versteht man im Gegensatz 
zum Subjekt eine Sache; im Bauwesen also 
ein Gebäude oder eine sonstige bauliche 
Anlage.95 Auch ist das Objekt vom Projekt 
zu unterscheiden. Das Objekt benennt den 
Bestand, das Projekt das zu Erstellende im 
Vorgang des Entstehens.
Da sich Denkmalpflege mit bestehenden Ob-
jekten beschäftigt, ist sie streng genommen 
also eine Form des Objektmanagements. 
Das wirtschaftliche Objektmanagement be-
trachtet wirtschaftliche Ziele: Der Betrieb 
und die Nutzung eines Objektes sollen ren-
tabel sein. Dazu benutzt die Gebäudewirt-
schaft schon seit langem Sichtweisen und 
Werkzeuge, die auch bei der Betrachtung 
von Denkmalen eine Rolle spielen. Diese sol-
len hier kurz angesprochen werden.

2.1 Technische Lebensdauer

Die technische Lebensdauer bezeichnet das 
Alter, das ein Objekt aufgrund seiner Materi-
aleigenschaften und Konstruktion erreichen 
kann. Dabei ist die Gesamtlebensdauer des 
Bauwerks unterscheidbar von der Lebens-
dauer seiner Bauteile. Denn die Bestandtei-
le der Konstruktion können gegebenenfalls 
ausgetauscht werden. In der Regel wird die 
Gesamtlebensdauer eines Bauwerks begrenzt 
von der Lebensdauer seines Tragwerkes, da 
dessen Austausch üblicherweise nicht in Fra-
ge kommt oder dessen Instandsetzung mit 
zu hohem Aufwand verbunden ist. 
Im Falle von Denkmalen liegt allerdings die 
Ausnahme von dieser Regel vor, hier ist die 
Instandsetzung des Tragwerks häufiger ge-
geben. Das mag zum einen in dem expliziten 
Willen zum Erhalt der Konstruktion liegen, 
zum anderen aber auch in einer leichter zu 
bewerkstelligenden Ertüchtigung traditionel-
ler Tragwerke. 
Quellen für die anzunehmende technische 
Lebensdauer von Bauwerken gibt es viele: 
neben entsprechender Fachliteratur beispiels-
weise bei Immobilieneigentümern, Gebäude-
versicherern und Immobilienverwaltungen, 
auch die Abschreibungstabellen der Steu-
ergesetzgebung96 und die Wertermittlungs-
richtlinien97 geben Daten an. Im Schnitt 
kann man von einer technischen Lebensdau-
er eines allgemeinen Hochbaus zwischen 80 
und 100 Jahren ausgehen, bei besonderer 
Ausführung auch 150 Jahre.98 Allerdings ist 
die Lebenserwartung einer Konstruktion von 
vielen Faktoren abhängig; das sind beispiels-
weise:

• Material,
• Konstruktion,
• Sorgfalt der Ausführung,
• Umwelteinflüsse,
• Qualität der Bewirtschaftung,
• Art der Benutzung,
• Sorgfalt der Benutzer.

Die technische Lebensdauer ist also auch von 
der Nutzung abhängig. Dabei ist zu beach-
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ten, dass alte Bauwerke „infolge soliderer 
Bauausführung eine wesentlich längere Nut-
zungsdauer [haben] als neue Gebäude. Dies 
trifft im besonderen Maße zu bei denkmal-
geschützten Gebäuden wie Herrenhäuser 
[sic], Schlösser, Kirchen und Monumental-
bauten mit einer technischen Lebensdauer 
von 300 Jahren und mehr.“99

Der Mainzer Dom ist in seinen ältesten Tei-
len bereits über 1000 Jahre alt. Umbauten, 
Instandsetzungen, Tragwerksveränderungen, 
sogar eine komplette Fundamentunterfan-
gung haben dafür gesorgt, dass das Trag-
werk des Domes immer wieder ertüchtigt 
wurde. Bei entsprechender Pflege steht dem 
Dom wahrscheinlich auch weiterhin eine lan-
ge Lebensdauer bevor. Das kann aber nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass seine Bauteile 
doch nur begrenzte Haltbarkeit haben, wie 
sich zum Beispiel an Oberflächenschäden be-
witterter Natursteinquader zeigt. Hier ist eine 
entsprechende Sorgfalt zum Erhalt der Kon-
struktion und seiner Nutzbarkeit notwendig.

2.2 Wirtschaftliche Nutzungsdauer

Die wirtschaftliche Nutzungsdauer bezeich-
net im Gegensatz zur technischen Lebens-
dauer den Zeitraum einer wirtschaftlichen 
Nutzung. Diese ist bei baulichen Anlagen in 
der Regel kürzer als die technische Lebens-
dauer. Bei der Betrachtung der Nutzungs-
dauer stehen weniger die technischen Ge-
gebenheiten als vielmehr die Anforderungen 
seitens der Nutzung im Mittelpunkt der Be-
trachtung. Gebäude sind Anlagen, die einem 
Nutzen dienen, dementsprechend werden 
Gebäude den Nutzungen angepasst. Wäh-
rend der technischen Lebensdauer kann es 
daher zu Nutzungsänderungen kommen, die 
eine Veränderung der Bausubstanz nach sich 
ziehen, bis hin zum Abbruch, selbst wenn 
deren technische Lebensdauer noch nicht er-
reicht wurde. 
Bei Denkmalen liegt ein Sonderfall vor. Hier 
ist neben dem Nutzen ein weiteres Ziel der 
Erhalt der Substanz und die Verlängerung 
der technischen Lebensdauer. Der Nutzen 
muss sich der Struktur unterordnen oder sich 
zumindest mit dem Bestand arrangieren. Es 
ist offensichtlich, dass Gebäude ohne Nut-
zung kaum zu erhalten sind. Für ein unge-
nutztes Denkmal ist daher eine denkmalver-
trägliche Nutzung zu suchen. 
Im Fall von Kirchen kommt erschwerend 
dazu, dass es sich um spezialisierte Gebäude 
handelt, die nicht allein wegen ihrer Raum-
gestaltung, sondern auch wegen kultischer 
Überlegungen nur sehr eingeschränkt um-
genutzt werden können. Die adäquate Um-
nutzung von Kirchen ist ein vieldiskutiertes 
Thema.100

Beim Dom ist die vordergründige Nutzung, 
nämlich die für den Gottesdienst, von An-
fang an die gleiche geblieben und wird vo-
raussichtlich auch langfristig bleiben. Die 
baulichen Anforderungen an Kirchen blieben 
seit Beginn des christlichen Kirchenbaus im 
Wesentlichen unverändert. Eine Kirche ist ein 
Versammlungsort für den Gottesdienst und 
muss daher einer Gemeinde Platz bieten. Au-
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ßerdem benötigt sie Flächen für die Gottes-
diensthandlungen des Priesters, die auf ei-
nem Altar stattfinden. Bis in die Gegenwart 
sind Kirchen nach diesen Grundsätzen orga-
nisiert.
Dennoch veränderte sich das Erscheinungs-
bild von Kirchen im Lauf der Zeit. Unterge-
ordnete Bauteile mussten leicht veränderten 
Nutzungen angepasst werden. Zwar blieb die 
Hauptnutzung immer die gleiche, doch die 
Art des Gottesdienstes unterlag Veränderun-
gen. Beispielsweise wurde aufgrund der Be-
schlüsse des Konzils von Trient die Gottes-
dienstordnung verändert, die Nutzung also 
abgewandelt, was sich baulich in der Ver-
änderung der Kirchen, nämlich dem Ausbau 
der Lettner auswirkte. In Mainz geschah das 
1682. Als weitere Veränderung des Domes in 
der Nutzung sei der Wandel vom repräsen-
tativen Staatsbau des Reichserzkanzlers und 
Kurfürst-Erzbischofs hin zur Hauptkirche 
des neuumschriebenen Bistums Mainz An-
fang des 19.Jahrhunderts genannt. Der Dom 
verlor seine Repräsentationsaufgabe für die 
kirchliche und weltliche Macht. In Folge der 
französischen Revolution und der Säkulari-
sierung der kirchlichen Fürstentümer wurde 
der Dom seitdem hauptsächlich als zentraler 
Ort für die Seelsorge genutzt. 

2.3 Instandhaltungsmaßnahmen

Um das Gebäude nutzbar zu erhalten, gibt 
es eine Reihe von Erhaltungsmaßnahmen. 
Als weiterführende Quelle für solche Maß-
nahmen dient die DIN 31051 „Grundlagen 
der Instandhaltung“101. Instandhaltungsmaß-
nahmen lassen sich ordnen nach der Stärke 
des Eingriffs in den Bestand:

• Inspektion; 
• Wartung;
• Instandsetzung, darunter
 • Reparatur
 • Erneuerung (bzw. Austausch)

Unter Inspektion versteht man nach DIN 
31051 Maßnahmen zur Feststellung und Be-
urteilung des Istzustandes von technischen 
Mitteln eines Systems. Analog dazu dient die 
Wartung der Bewahrung des Sollzustandes 
und die Instandsetzung dient der Wiederher-
stellung des Sollzustandes. 
Der Istzustand ist der zu einem gegebenen 
Zeitpunkt vorhandene tatsächliche Zustand, 
der Sollzustand ist der geforderte Zustand.
Inspektion bedeutet also zunächst nur die 
Bestandsaufnahme, sie vergleicht den Istzu-
stand mit dem Sollzustand. Für die Planung 
weiterer Maßnahmen ist die Inspektion eine 
Voraussetzung, sie sollte daher regelmäßig 
durchgeführt werden. 
Wartung betrifft die Pflege des Objektes, der 
Istzustand ist mit dem Sollzustand nahezu 
identisch und wird gehalten. Regelmäßige 
Wartung kann die Lebensdauer von Bautei-
len erhöhen und Schäden vermeiden. Dazu 
zählen zum Beispiel Reinigungs-, Vorsorge- 
und Schutzmaßnahmen.
Instandsetzung sind Maßnahmen, die Schä-
den beheben, also in die Substanz eingrei-
fen. Hierbei kann man weiter unterscheiden 
in Maßnahmen, die während des Betriebs 
ergriffen werden können (kleine Instandset-
zungen) und solche Maßnahmen, bei denen 
der Betrieb angehalten werden muss (große 
Instandsetzungen).102 
Unter Reparatur ist hier eine Ausbesserung 
unter Benutzung vorhandenen Bestandes zu 
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verstehen. Erneuerung bedeutet den Aus-
tausch des beschädigten Bauteils und damit 
den Verlust des Bestandes.

Zu seltene Inspektionen können zu einem 
Wartungsstau führen. Zu viele aufgescho-
bene Wartungen lassen sich dann nicht 
mehr sinnvoll erledigen, es kann zu Schäden 
kommen, die Instandsetzungsmaßnahmen 
notwendig machen. Werden solche Schä-
den nicht rechtzeitig beseitigt, kommt es 
zu Beeinträchtigungen der Nutzung und zu 
tiefgreifenden Folgeschäden, die nur unter 
großem Aufwand zu beseitigen sind. Be-
sonders bei Denkmalen sollte das wegen des 
einhergehenden Substanzverlustes und der 
Gefährdung des Denkmalwertes vermieden 
werden.103

Daraus folgt, dass langfristig ein Denkma-
lerhalt nur durch kontinuierliche Pflege zu 
erreichen ist.
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3 Denkmalpflege

Die heutige Denkmalpflege verfolgt üblicher-
weise als Ziel den Erhalt des vorgefundenen 
Denkmales bei minimierten Eingriffen. Für 
dieses Ziel ist eine bestimmte Hierarchie der 
Maßnahmen vorgesehen. Um diese zu ver-
stehen, werden im Folgenden die Herkunft 
und die wissenschaftliche Theorie zu Denk-
malen, die sich daraus ergebenden Grund-
sätze und die entsprechenden Gesetze kurz 
vorgestellt.

3.1 Grundsätze und Theorien der Denk-
malpflege

Einen exakten Zeitpunkt einer Erfindung 
der Denkmalpflege gibt es nicht. Sie ist Er-
gebnis einer Entwicklung, die sich in der 
Beschäftigung mit alten Bauten begrün-
det. Im Lauf der Zeit wurden Gebäude aus 
verschiedenen Gründen erhalten, sei es aus 
Respekt vor dem Überkommenen oder aus 
wirtschaftlichen Gründen. Die Entstehung 
einer systematischen, wissenschaftlich fun-
dierten Denkmalpflege ist im 19. Jahrhun-
dert anzusiedeln, obwohl sich Ansätze dazu 
auch schon vorher gezeigt haben. So kann 
man beispielsweise Neumanns Entwurf für 
die Westgruppe des Mainzer Domes durch-
aus auch als frühe Stellungnahme zu den 
später aktuell werdenden Themen der Denk-
malpflege werten. Auch bei Goethe lässt sich 
in seiner 1772 entstandenen Schrift über 
das Straßburger Münster104 exemplarisch ein 
Hinweis für eine historisch motivierte Hin-
wendung zu den Bauten des Mittelalters 
und deren positive Neubewertung erken-
nen. In Deutschland waren die Bemühun-
gen Schinkels um den Erhalt seltener Bauten 
erste Schritte zu einer staatlich organisierten 
Denkmalpflege. 
Das Ziel dieser frühen Bemühungen war der 
Erhalt der als besonders bedeutend angese-
henen Denkmale. Strenge Richtlinien für den 
Erhalt gab es allerdings noch nicht. Beson-
ders deutlich wird das im Konflikt zwischen 
Restaurieren und Konservieren. Diese Kon-
troverse kann anhand zweier Antagonisten 
vorgestellt werden: Auf der einen Seite steht 
der französische Baumeister Eugène Em-
manuel Viollet-le-Duc (1814-1879) für das 
Restaurieren – das Wiederherstellen; auf der 
anderen Seite der Schriftsteller und Philo-
soph John Ruskin (1819-1900) für das Kon-
servieren – den unbedingten Erhalt des Vor-
gefundenen.
Viollet-le-Ducs Haltung zur Restaurierung 
geht soweit, dass er vorschlägt, ein Denk-
mal „in einen Zustand der Vollständigkeit 



John Ruskin

Denkmalpflegekonzept für den Mainzer Dom

Seite 48

Denkmalpflege Denkmalpflegekonzept für den Mainzer Dom

Seite 49

Denkmalpflege

zurückzuversetzen, der möglicherweise nie 
existiert hat“105. Viollet-le-Ducs Position be-
steht darin, den Gedanken, der dem Bauwerk 
zugrunde liegt, zu Ende zuführen und den 
historischen Entwurf zu vollenden – auch 
um den Preis, den vorgefundenen Zustand 
zu verändern. 
Dem trat Ruskin entschieden entgegen, der 
in historischen Gebäuden Zeugnisse vergan-
gener Zeiten sieht, denen Respekt entgegen-
zubringen sei. Sie sollten zwar gepflegt, aber 
nicht verändert, folglich auch nicht rekon-
struierend wiederhergestellt werden.106 Dies 
würde einem Verfälschen der Geschichte des 
Bauwerkes gleichkommen. Ruskin formuliert 
damit schon früh eines der Grundprinzipe 
der Denkmalpflege, nämlich ein Objekt so zu 
erhalten, wie es vorgefunden wurde.
Vereinfacht gesagt ist Viollet-le-Ducs Hal-
tung die des in alten Formen neu Schaf-
fenden - eine Haltung, die Viollet-le-Duc 
als Baumeister an zahlreichen prominenten 
Beispielen umgesetzt hat; die Position des 

Kulturphilosophen Ruskin ist dagegen dem 
Denkmal als Zeitzeugen gerechter: es wird 
erhalten wie es ist. Nicht umsonst beeinflusst 
Viollet-le-Duc das historisierende Bauen. Die 
Denkmalpflege dagegen rückt verstärkt in 
das Blickfeld der Kunsthistoriker. 
In Deutschland werden Ruskins Positionen 
besonders von Georg Dehio (1850-1932) 
und Alois Riegl (1858-1905) weiterentwi-
ckelt. Dehio fordert auch in Deutschland: 
„Konservieren, nicht restaurieren“107 und 
in dessen Konsequenz sogar die rechtliche 
Möglichkeit, Eigentum zu beschränken um 
Denkmale zu schützen.108

Riegl erweitert die Denkmaltheorie um den 
Begriff des Alterswertes, nach dem allein 
schon das Alter eines Bauwerkes ihm einen 
Wert zukommen lässt, ungeachtet seiner 
Schönheit oder einer ursprünglich vom Er-
bauer angestrebten Denkmalhaftigkeit. Mit 
Riegls Alterswert rückt besonders der histo-
rische Zeugniswert eines Gebäudes in das 
Blickfeld.

Im Zentrum der Überlegungen Ruskins, 
Dehios und Riegls steht also die Konservie-
rung des Vorgefundenen.
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3.2 Chartas

Der Definition und dem Umgang mit Denk-
malen widmeten sich seit 1931 mehrere in-
ternationale Konferenzen. Deren Ergebnisse 
wurden in Chartas zusammengefasst, die hier 
kurz näher beleuchtet werden sollen. Ihre 
besondere Bedeutung ist ihre Schnittstellen-
funktion zwischen Wissenschaft und an-
wendbarem Recht. Die international gültigen 
Chartas schreiben einen allgemein anerkann-
ten Stand der Wissenschaft fest und beein-
flussen unmittelbar die Gesetzgebung.

Die erste hier relevante Charta wurde 1931 in 
Athen vom „International Museums Office“ 
des Völkerbunds verabschiedet.109 Sie äußerte 
hauptsächlich das Ziel, in den Mitgliedsstaa-
ten des Völkerbundes Denkmale zu erhalten 
und bevorzugte damit die Position Ruskins 
und Dehios: „Konservieren vor Restaurieren“. 
Dafür schlug die Charta die Schaffung nati-
onaler Gesetze zum Erhalt von Denkmalen 
vor und ging im Weiteren auf den Umgang 
mit Denkmalen, deren Konservierung und 
Restaurierung ein. Eine Definition des Denk-
malbegriffes lieferte die Charta von Athen 
noch nicht. Auch sonst waren ihre Empfeh-
lungen eher allgemein gehalten und gaben 
lediglich Richtlinien vor. 
Ein weltweit gültiges Festschreiben von 
Regeln gelang erst drei Jahrzehnte später: 
1964 verabschiedet der „II. Internationa-
le Kongress der Architekten und Techniker 
der Denkmalpflege“ die Charta von Vene-
dig. Dieses Dokument regelt international 
verbindlich den Umgang mit historischer 
Bausubstanz. Die Beschlüsse von Venedig 
führten 1965 in Warschau zur Gründung 
von ICOMOS (International Council on Mo-
numents and Sites) als Teilorganisation der 
UNESCO (United Nations Educational, Scien-
tific and Cultural Organization).

Laut der Charta von Venedig versteht man 
unter einem Denkmal ein Werk, das „von 
einer ihm eigentümlichen Kultur, einer be-

zeichnenden Entwicklung oder einem his-
torischen Ereignis“110 zeugt. Weiterhin wird 
präzisiert, dass sich der Denkmalbegriff 
nicht nur auf Einzeldenkmale bezieht, son-
dern auch auf Ensembles, also denkmalwerte 
Gruppen von Objekten.111 
Weitere Chartas folgten für Teilgebiete der 
Denkmalpflege, so z.B. die Charta von Lau-
sanne und die Charta von Washington, die 
sich mit der Landschafts- und Gartendenk-
malpflege  bzw. der städtebaulichen Denk-
malpflege beschäftigen. Außerdem gibt es 
noch Chartas auf nationaler Ebene, die den-
noch auch international Beachtung gefun-
den haben, so vor allem die vom australi-
schen Zweig des ICOMOS verabschiedete 
Charta von Burra.
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3.2.1 Charta von Burra

Vor dem Hintergrund nicht materieller Denk-
male der australischen Ureinwohner entstan-
den, erhebt die Charta von Burra die „cultu-
ral significance“ zum höchsten Wert, dieser 
Begriff ist mit „Denkmalwert“ nur unzurei-
chend übersetzt.
Laut Definitionsteil der Charta kann diese 
„cultural significance“ nicht nur von einer 
Bausubstanz, sondern auch vom Ort selbst 
verkörpert werden. Damit kann ein Ort zur 
signifikanten Lokalität werden, auch wenn 
seine Bedeutung lediglich in der Erinnerung 
oder in der Überlieferung zum Ausdruck 
gebracht wird, wie es bei den Geisterwel-
ten und Traumpfaden der australischen Ur-
einwohner der Fall ist. Die Charta von Burra 
ist aber nicht allein auf dem australischen 
Kontinent von Bedeutung. Der weitreichen-
de Anspruch der „cultural significance“ trifft 
auch die Denkmale der alten Welt, deren 
Wert nicht allein an Materiellem festzuma-
chen ist. Die Charta von Burra erweitert mit 
ihren Definitionen den klassischen Denkmal-
begriff.
Auch weiterhin ist die Charta von großer 
Bedeutung, da sie sehr pragmatisch Definiti-
onen, Prinzipien und Vorgehensweisen be-
nennt. Sie bietet eine Hierarchie der konser-
vatorischen Handlungen:

• Unterhalt
• Konservierung
• Restaurierung
• Rekonstruktion

Maßnahmen sind also umso wünschenswer-
ter, je geringer ihr Eingriff in den Bestand 
ausfällt. Dies beschreibt das Prinzip der mi-
nimalen Intervention. Die Charta fordert 
auch, alle Eingriffe zu dokumentieren, um 
bei notwendigen Veränderungen den Zeug-
niswert trotz Beeinträchtigungen nicht völlig 
zu zerstören.112

Die Hierarchie der Maßnahmen ist übrigens 
vergleichbar mit den Instandhaltungsmaß-
nahmen des wirtschaftlichen Objektmanage-
ments aus Abschnitt 3.3. 

3.2.2 Charta der Villa Vigoni

Ein weiteres für die vorliegende Arbeit rele-
vantes Papier ist die Charta der Villa Vigoni. 
Sie ist nicht von einem Verband des ICO-
MOS herausgegeben worden, betrifft aber 
dennoch die Denkmalpflege, speziell die der 
katholischen Sakralbauten in Deutschland. 
Es handelt sich bei dieser Charta um die 
Empfehlung einer Konferenz, die 1994 von 
der Deutschen Bischofskonferenz und der 
Päpstlichen Kommission für die Kulturgüter 
der Kirche angeregt wurde. In dieser Charta 
erkennt die Kirche die Rolle ihrer Kulturgü-
ter für das kulturelle Erbe der Menschheit an 
und unterstreicht die Notwendigkeit einer 
kirchlichen Denkmalpflege. Auch sieht die 
Kirche in ihren Kulturgütern ein Instrument 
ihrer pastoralen Tätigkeit. Kirchliche Denk-
male haben sowohl der religiösen Nutzung 
zu dienen als auch als kulturelles Erbe der 
Menschheit fachgerecht erhalten zu wer-
den.113

Dem gesetzlich festgehaltenen Vorrang der 
Gottesdienstnutzung vor der Denkmalpflege 
wird also von Seiten der katholischen Kirche 
die Selbstverpflichtung zum Denkmalschutz 
entgegengestellt. Der Schutz des kirchlichen 
Kulturgutes wird als kirchliche Aufgabe an-
erkannt.
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3.3 Denkmalschutzgesetze

Der Denkmalschutz unterliegt der Kulturho-
heit der Länder, dementsprechend gibt es in 
der Bundesrepublik Deutschland sechzehn 
Denkmalschutzgesetze, die sich zum Teil 
erheblich voneinander unterscheiden. Ih-
nen gemein ist jedoch die Formulierung des 
Denkmalbegriffs, der trotz der verschiedenen 
Formulierungen letztendlich auf eine Formel 
zu reduzieren ist:
Ein Denkmal ist eine Sache, an deren Erhal-
tung ein öffentliches Interesse besteht.114

Diese Sache kann beweglich oder unbeweg-
lich, zugänglich oder unzugänglich sein; es 
sind also nicht nur ortsfeste Bauten, sondern 
unter Umständen auch deren Ausstattung 
Denkmale. Auch Bodendenkmale, die noch 
nicht ergraben wurden, haben Denkmalsta-
tus. Die Begründung für das öffentliche Er-
haltungsinteresse ist in den Gesetzen unter-
schiedlich ausführlich erklärt und definiert. 
Sie liegt in der Regel in wissenschaftlichen, 
künstlerischen oder geschichtlichen Gesichts-
punkten. Zusammengefasst kann man also 
von einer besonderen kulturellen Bedeutung 
ausgehen. Die Rechtsformel des „öffentli-
chen Interesses“ besagt, dass es im Interesse 
der Gesellschaft liegt, ein Denkmal zu erhal-
ten. Aus diesem ergibt sich die Möglichkeit, 
das verfassungsgemäße Recht auf Privatei-
gentum einzuschränken: Dem Denkmalei-
gentümer können– allerdings nur im Rah-
men des Zumutbaren - Pflichten in Bezug 
auf das ihm gehörende Denkmal auferlegt 
werden. Im Falle der Überschreitung des Zu-
mutbaren müssen dem Denkmaleigentümer 
Entschädigungen in Form von Vergünstigun-
gen wie Steuerersparnissen oder Unterstüt-
zungsleistungen, z.B. in Form von Förder-
geldern, zugestanden werden. Im Extremfall 
kann der Denkmaleigentümer zur Herausga-
be des Denkmales gegen Entschädigung ge-
zwungen werden. Darin leben die Forderun-
gen Dehios wieder auf.
Als wichtige Maßnahme zur Verfolgung des 
Schutzes von Denkmalen führen manche Ge-

setze die Inventarisation der Denkmale auf. 
In einigen Bundesländern, darunter auch 
Rheinland-Pfalz, ist die Aufnahme eines Ob-
jektes in die Denkmalliste Vorraussetzung für 
die Anwendbarkeit des Gesetzes.
Eine Sonderrolle übernehmen die Kirchen, 
denen eine eigene Denkmalpflege und ver-
änderte Rechte und Pflichten im Umgang 
mit ihren Denkmalen zugestanden wird. 
Damit soll auf die seelsorgerischen und kul-
tischen Belange Rücksicht genommen wer-
den. Darin kommen der vom Grundgesetz 
garantierte Schutz der Religionsfreiheit und 
– im Fall der katholischen Kirche – die Ver-
träge zwischen Staat und Kirche zum Aus-
druck. Die Freiheit der Kirche, ihr Eigentum 
ohne staatliche Einschränkungen für reli-
giöse Zwecke zu benutzen, basiert auf den 
Konkordaten, die in den zwanziger Jahren 
mit einigen deutschen Ländern und endgül-
tig im Konkordat mit dem deutschen Reich 
1933 geschlossen wurden. Die Sonderstel-
lung der Kirchen in der Denkmalpflege bein-
haltet neben der Garantie der kultischen und 
seelsorgerischen Nutzung auch das Recht, 
eigene Denkmalpflegebehörden einzurichten, 
die im Benehmen mit den staatlichen Stel-
len agieren können. Mit der Charta der Villa 
Vigoni liegt seitens der katholischen Kirche 
auch eine Selbstverpflichtung zum Denkmal-
schutz vor.
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4 Exkurs: Bisherige denkmalpflegeri-
sche Maßnahmen am Dom

Im Lauf der Jahrhunderte wurden trotz der 
zahlreichen Anbauten und Umgestaltungen 
immer auch die alten Teile des Domes erhal-
ten. Dies geschah aber mehr aus wirtschaftli-
chen Gründen oder aus Respekt gegenüber der 
altehrwürdigen Domkirche. Vor diesem Hinter-
grund können auch die Maßnahmen Neumanns 
gewertet werden, der als Ziel den Erhalt des 
Vorgefundenen und die zukünftige Sicherung 
des Westbaus vor Bränden anstrebte.
Ähnlich verhielt es sich mit der schmiedeei-
sernen Ostkuppel Mollers, deren Konstruktion 
hauptsächlich dem Erhalt des Ostturmes ge-
schuldet war und entsprechend leicht als Netz-
kuppel aus Bändern und Stäben konzipiert 
wurde, um die Auflast auf den ohnehin schon 
geschädigten Ostbau gering zu halten. 
Mollers Anliegen wurde jedoch nicht von den 
Mainzer Bürgern geteilt. Sie gründeten 1856 
den Dombauverein mit dem Ziel: „für die ar-
chitektonische Vollendung und künstlerische 
Ausschmückung der Domkirche, sowie für ihre 
Verschönerung im Inneren und Aeusseren zu 
wirken“115. Nicht mehr Mollers Respekt vor dem 
Überkommenen, sondern die Schaffung ei-
ner Vollständigkeit im Sinne Viollet-Le-Ducs 
bestimmten die Grundsätze der Denkmalpfle-
ge am Dom. Entsprechend scheute man sich 
nicht, die Mollersche Kuppel und das gotischen 
Turmgeschoss abzubrechen, um Cuypers histo-
risierenden Entwurf in romanischen Formen zu 
realisieren. 
Obwohl Ruskin die Grundsätze der Konservie-
rung bereits Mitte des 19. Jahrhunderts formu-
liert hatte, setzten sich diese erst später durch. 
Man wird daher Cuypers kaum vorwerfen kön-
nen, für seine historisierend interpretierende 
Lösung alte Substanz geopfert zu haben. Nach 
heutigen Maßstäben wäre das damalige Vorge-
hen allerdings nicht mehr gerechtfertigt. 
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Die Sicherungsarbeiten zwischen 1909 und 
1928 dienten in erster Linie der Rettung des 
durch Fundamentsetzungen stark einsturzge-
fährdeten Doms. Dieses Ziel ist nicht zu kriti-
sieren. Auch die ergriffenen Maßnahmen: Un-
terfangung mit schnellabbindendem Zement, 
Zementmilchinjektionen, Eisenbetonveranke-
rungen, Gewölbeverstärkungen etc. entsprachen 
dem damaligen Stand der Technik und waren 
notwendige Instandsetzungen. Ein großes Ver-
säumnis war allerdings der Mangel an baube-
gleitender Bauforschung und Dokumentation. 
Das mag an der wirtschaftlichen Not in den 
Zwanzigerjahren liegen, in der sich auch Denk-
male „durchhungern“ mussten.116 Dombaumeis-
ter Becker beklagte, dass kaum Zeit für einge-
hende Untersuchungen blieb und keine Gelder 
für die Bauforschung genehmigt wurden.117

Nach dem Zweiten Weltkrieg waren Mittel und 
Zeit nicht so knapp wie in den Zwanzigerjah-
ren, auch die Grundsätze Dehios und Riegls 
waren schon lange bekannt. Daher erscheint 
es unverständlich, dass dennoch der histori-
sche Zeugniswert des Domes bei den Reno-
vierungsarbeiten (hauptsächlich 1958-1960118) 
beschädigt wurde. So wurden beispielsweise die 
Fassaden verändert, ohne dass das Mauerwerk 
und die charakteristischen Gerüstlöcher foto-
grafiert und aufgemessen worden waren. Sogar 
noch bei der Renovierung 1971-1975 wurden 
mittelalterliche Rüsthölzer vernichtet, obwohl 
die dendrochronologische Datierungsmetho-
de inzwischen bekannt war. Sie hätte verlässli-
che Daten zur in Teilen noch unklaren Bauge-
schichte des Langhauses liefern können.119 
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Auch während der in den Siebzigerjahren statt-
gefundenen Renovierung wurden an der Ost-
fassade großflächig Sandsteinverblendungen 
vor beschädigte Quader angebracht. Teilweise 
wurden auch nur geringfügig beschädigte Stei-
ne ausgebrochen; ein solches Vorgehen verstößt 
gegen den konservatorischen Grundsatz der mi-
nimalen Intervention.
Der 1971 vorgefundene Bestand an Mauer-
werksquadern zeigte eine handwerklich sorg-
fältige scharrierte Oberfläche; die im Zuge der 
Renovierung in der unteren Fassadenzone an-
gebrachten neuen Plattenverblendungen wa-
ren dagegen gebeilt.120 Zum Teil wurde diese 
Oberflächenbearbeitung auf den gesägten Plat-
ten mit mangelnder Sorgfalt angebracht, das 
Steinbild entspricht dort nicht mehr einer ge-
wissenhaften Steinmetzarbeit.121 Die Profilstei-
ne am Sockel der Ostfassade wurden dagegen 
nicht ausgewechselt, sondern mit Antragungen 
von Steinersatzmassen (Minéros-Sandsteinmehl) 
ergänzt.122 Handwerkliche Bearbeitungsspuren 
wurden imitiert. Mittlerweile lösen sich diese 
Antragungen großflächig ab. Aufstauende Näs-
se sorgte unter den Antragungen für weiteren 
Steinzerfall.123

Beim Umfang der stattgefundenen Renovie-
rungsarbeiten verwundert es kaum, dass es zu 
Fehlern und Versäumnissen kommen konnte. 
Das übergeordnete Ziel, nämlich die Erhaltung 
des Bauwerks und seiner Nutzung, ist durch die 
Renovierungen erreicht worden. Doch die Ver-
luste an Material, Oberflächen und Aussagewer-
ten hätten durch kontinuierliche Pflege – statt 
der nur gelegentlichernSanierungen – minimiert 
werden können.
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5 Umsetzung

Aus den vorangegangenen Kapiteln sind die 
Besonderheiten des Domes und die an ihn 
gestellten Anforderungen bekannt. Auch die 
Grundlagen der Denkmalpflege wurden dar-
gestellt.
Mit Hilfe dieses Wissens kann man sich an 
die Umsetzung eines Denkmalpflegekon-
zeptes wagen. Als Zielsetzung der Denkmal-
pflege wurde der Erhalt des vorgefundenen 
Gebäudes erkannt. Mit anderen Worten heißt 
das Instandhaltung bei schonendem Um-
gang mit dem Bestand. Maßnahmen dazu 
sind nach DIN 31051

• Inspektion,
• Wartung und 
• Instandsetzung.

Dabei ist der 
• Istzustand: der Zustand des vorgefunde-

nen Gebäudes.
• Sollzustand: der erwünschte Zustand.
• Beim angestrebten Grundsatz „Conser-

vation as found“ wäre der Sollzustand 
konsequenterweise identisch mit dem 
gerade vorgefundenen Istzustand. Ein-
schränkend dazu ist anzumerken, dass 
der als praktikabel anzustrebende Sollzu-
stand keine programmierten Bauschäden 
beinhalten sollte. Es ist also zweckmäßig, 
den Sollzustand auch bei dem Grundsatz 
„Conservation as found“ nicht mit dem 
Istzustand gleichzusetzen, sondern den 
Sollzustand quasi als stabilisierten Istzu-
stand zu betrachten. Konkret heißt das: 
Erhaltungsziel und damit Sollzustand ist 
der vorgefundene Zustand des Domes 
nach Beseitigung des Wartungsstaus. 
Vorgefundene Schäden müssen also nicht 
konserviert werden, wenn sie selbst kei-
nen Denkmalwert haben. Das gilt in der 
Regel für Schäden, die aus mangelhafter 
Instandhaltung entstanden sind.

Da, wie schon dargestellt, jede Instandhal-
tung auf dem Vergleich zwischen Istzustand 
und Sollzustand basiert, ist eine Grundlage 
für Inspektionen notwendig. Hierfür benötigt 
man eine handhabbare Sammlung aller not-
wendigen Informationen, auf die man wäh-
rend der Instandhaltung immer wieder zu-
greifen kann. Diese Informationssammlung 
beruht auf der Erfassung des Vorgefunde-
nen. Sie ist quasi ein Inventar, also Ergebnis 
einer Inventur, einer vollständigen Bestands-
aufnahme.
Lange Zeit war die Denkmalpflege lediglich 
am Erhalt kunsthistorisch herausragender 
Bausubstanz und Ausstattung interessiert. 
Dementsprechend war die Erfassung unvoll-
ständig und durch die subjektive Sichtweise 
des Inventarisators bestimmt.124

Einen Versuch der Objektivierung unter-
nimmt die moderne Inventarisation, die auf 
mittlerweile erprobten Methoden basiert. 
Diese werden üblicherweise unter dem Sam-
melbegriff „Voruntersuchungen“ zusammen-
gefasst und beinhalten:

• ein verformungsgerechtes Bauaufmaß,
• eine Befundbeobachtung,
• eine bauhistorische Analyse,
• eine Tragwerksanalyse.125

Ein verformungsgerechtes Bauaufmaß liegt 
am Dom erst seit wenigen Jahren vor. Bis in 
die Neunzigerjahre des 20. Jahrhunderts war 
man noch auf ungenaue und unvollständige 
Zeichnungen angewiesen.126 Dieser Zustand 
wird nach und nach durch fotogrammet-
rische Bauaufnahmen ausgeräumt, die seit 
1991 am Dom stattfinden und begleitend 
durch Handaufmaße präzisiert werden.127

Befundbeobachtungen liegen ebenfalls in 
ungeordneter Form für einzelne Teile des 
Domes vor, die in den vergangenen Jahr-
zehnten Gegenstand von Sanierungsarbeiten 
waren.
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Bauhistorische Analysen fanden nur verein-
zelt statt. Ihr Fehlen wird in der Literatur 
zum Dom beklagt.128 Hauptsächlich ist man 
bisher auf die oberflächlichen Beobachtun-
gen angewiesen, die in der Literatur zur 
Baugeschichte des Domes Beachtung fan-
den. Gegenwärtig finden systematische bau-
historische Untersuchungen an der Ostgrup-
pe statt.129

Eine Tragwerksanalyse liegt aus den Zwan-
zigerjahren des 20. Jahrhunderts vor. Prof. 
Georg Rüth legte damit die Grundlage für 
die Sicherungsarbeiten zwischen 1924 und 
1928. Kopien der Planzeichnungen Rüths 
befinden sich heute im Besitz des Dombau-
amtes.130 

Die Daten der Voruntersuchungen sollten 
zusammen mit weiteren Beobachtungen, 
Schadensdiagnosen, Untersuchungsberich-
ten und anderen Angaben wie Verweise auf 
Literatur etc. in eine handhabbare Form ge-
bracht werden. Es ist sinnvoll, eine Daten-
bank anzulegen, die für die am Erhalt des 
Denkmals und seiner Untersuchung Beteilig-
ten leicht zugreifbar ist. Gute Erfahrungen 
hat man in der Denkmalpflege in den letzten 
Jahren mit dem Raumbuch und davon abge-
leiteten Ordnungssystemen gemacht.

5.1 Raumbuch

Das Raumbuch wurde aus der Immobilien-
wirtschaft in die Denkmalpflege übernom-
men. Es bildet gebäuderelevante Daten über 
den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes 
auf dessen Teilräume bezogen ab. Das Ge-
bäude findet also Raum für Raum seine Ent-
sprechung im Raumbuch.
Diese Orientierung unterscheidet das Raum-
buch zum Beispiel von der Auflistung nach 
Gewerken, bei denen zwar eine chronologi-
sche Abfolge noch ablesbar bleibt, die Lo-
kalisierung allerdings schon schwieriger aus-
fällt.
Eine weitere Eigenart des Raumbuches ist 
das Nebeneinander von grafischer und nicht-
grafischer Information. Die dokumentier-
ten Oberflächen können und sollen in Fotos 
und Zeichnungen gezeigt werden, die von 
schriftlicher Information begleitet sind. So 
kann ein Raum mit Grundriss und Aufriss-
zeichnungen, Detailskizzen und Fotos sowie 
Beschreibungen des Zustandes dokumentiert 
werden. Chronologisch abfolgende Eintra-
gungen können auf der Basis des Raumbu-
ches zur Dokumentation des Wandels am 
Gebäude genutzt werden und in Zukunft die 
detaillierte Rekonstruktion vergangener Zu-
stände ermöglichen.
Das Raumbuch findet seinen Einsatz in ver-
schiedenen Phasen der Gebäudeherstellung 
und –nutzung. So gibt es das Planungs-
raumbuch, in dem das angestrebte Raum-
programm und die erforderlichen Ausstat-
tungen der Räume gesammelt werden. Es 
findet seine Fortsetzung als Ausführungs-
raumbuch, in dem während der Realisie-
rungsphase die raumbezogenen Detaildaten 
gesammelt werden. Das Ausführungsraum-
buch dient auch zur Kontrolle und Doku-
mentation der Arbeiten am Bau. Es kann die 
Grundlage für ein Bestands- und Nutzungs-
raumbuch bilden. Dieses ist ein mächtiges 
Hilfsmittel für die Objektverwaltung. In ihm 
können betriebsrelevante Daten wie Inventar, 
Flächennutzung und Zustand der Bausub-
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stanz eingetragen werden, ebenso wie In-
spektions-, Wartungs- und Instandhaltungs-
intervalle.131 
Daraus ist schon ersichtlich, dass das Be-
standsraumbuch für die Instandhaltung von 
Gebäuden eine wichtige Rolle spielen kann. 
Es hat deshalb Eingang in die Denkmalpfle-
ge gefunden.
Erprobt wurde das Raumbuch am Bayeri-
schen Landesamt für Denkmalpflege, das 
auch einen Leitfaden herausgegeben hat, wie 
ein Raumbuch für die Belange der Denkmal-
pflege beschaffen sein sollte.132

Da das Raumbuch Oberflächen abbildet, ist 
es sinnvoll, diese in Fotos abzubilden. Eine 
Zeichnung kann dann weitere Informatio-
nen angeben und zum erläuternden Text 
vermitteln. Dargestellt werden sollten nach 
Schmidt133:

• Konstruktion und Oberflächen,
• feste Ausstattung,
• bewegliche Ausstattung,
• Installationen und
• Sonstiges.

Die Erläuterungen sollten den Bestand erklä-
ren. Zusätzlich ist synoptisch auch eine Ka-
tegorie mit weiteren Bemerkungen zuzufü-
gen; diese können nach Schmidt134 folgende 
Punkte enthalten:

• Interpretationen,
• Wertungen,
• Angaben zum Zustand und zu Schäden 

sowie
• Querverweise.

Zusätzlich zu diesen von Schmidt vorge-
schlagenen Daten ist eine weitere Kategorie 
sinnvoll, die den Belangen der Instandhal-
tung Rechnung trägt. Dazu zählen Angaben 
zu:

• vorgeschlagenen Instandhaltungsmaß-
nahmen und

• durchgeführten Maßnahmen.
Die Auflistung der vorgeschlagenen Maß-
nahmen dient der späteren Kontrolle bei den 
wiederkehrenden Inspektionen. 
Die Dokumentation der durchgeführten 
Maßnahmen folgt dem Dokumentationsge-

bot der Charta von Burra.135 Diese Dokumen-
tation erfüllt zum einen die Aufgabe, Zeug-
nis der Veränderungen an der Bausubstanz 
abzulegen, zum anderen kann sie auch als 
Erfahrungsbericht für den zu erwartenden 
Erfolg von Instandhaltungs- und insbeson-
dere Instandsetzungsmaßnahmen dienen. 
Die Erstellung und Pflege eines Raumbuches 
dient also als Mittel der Dokumentation für 
die Bauforschung und als Grundlage eines 
„Instandhaltungsdrehbuches“.
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5.2 Ordnungssystem für den Dom

Das Raumbuch ist klassischerweise nach 
abgeschlossenen Räumen geordnet. Doch 
Raumeinheiten müssen nicht zwangsläu-
fig Einzelräume sein. Große Kirchen sind 
schlechterdings nicht in abgeschlossene Räu-
me aufgeteilt, statt dessen muss man sich 
mit anderen Aufteilungen behelfen und ab-
strakt definierte Teilräume ansprechen. Auch 
sollte man die Außenwände des Gebäudes 
berücksichtigen. 
Für den Kölner Dom wurde solch ein Sys-
tem entwickelt: Jedes Joch ist durchnume-
riert und sämtliche Pfeiler sind mittels eines 
Koordinatensystems lokalisierbar, damit tat-
sächlich jedes Bauteil erfassbar ist. 
Der Mainzer Dom ist nicht wie der Kölner 
Dom im Grundriss symmetrisch angelegt und 
auch nicht völlig in gotischer Manier als Ske-
lettbau aus Pfeilern errichtet. Doch lässt sich 
auch der Mainzer Dom in nachvollziehbare 
Raumabteile aufschlüsseln.
Im vorgeschlagenen System werden die Bau-
teile durch ein Buchstabenkürzel direkt an-
gesprochen. Die Konchen des Westchors 

werden nach ihren Himmelsrichtungen auf-
geschlüsselt, die Nordkonche trägt dann die 
Bezeichnung WN, die Südkonche entspre-
chend WS. Der Westchor wird als WC ange-
sprochen, die Querhausteilräume entspre-
chend mit einem vorangestellten Q, dem 
präzisierend ein N für Norden, ein V für Vie-
rung oder ein S für Süden angehängt wird. 
Ebenso lässt sich auch mit dem Ostchor ver-
fahren. Auch die Nebenbauten werden be-
achtet.
Problematischer wird die Aufteilung des 
Langhauses. Hier sind die Raumteile nicht 
direkt am Bau ablesbar, sondern abstrakt 
festgelegt: Das Langhaus wird zunächst auf-
geteilt in die nördlichen und südlichen Sei-
tenschiffe sowie das Mittelschiff, die einzel-
nen durch die Breite der Seitenschiffsjoche 
definierten Raumteile werden von Westen 
nach Osten durchnumeriert. Zusätzlich sind 
die Langhauspfeiler durch ein überlagertes 
Koordinatensystem aus Buchstaben und rö-
mischen Ziffern direkt ansprechbar.

Ordnungssystem des 

Kölner Doms



Denkmalpflegekonzept für den Mainzer Dom

Seite 58

Umsetzung Denkmalpflegekonzept für den Mainzer Dom

Seite 59

Umsetzung

��� ��� ��� ��������� ��� ��� ��� ���

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���

���

���

���

��

���

���

���

���

����

��

��

��

� � � � � � � � � � � � �

��

��

��

�

�

�

�

�

�

��

��

��

�� ��

��� ��� ��� ��������� ��� ��� ��� ���

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���

���

���

���

��

���

���

���

���

����

��

��

��

� � � � � � � � � � � � �

��

��

��

�

��

���

��

�

��

��

��

��

�� ����

Orientierungssystem für den Mainzer Dom

Raumteile:
WW Westkonche des Westchors
WN Nordkonche des Westchors
WS Südkonche des Westchores
WC Westchor
QN Nördliches Querhaus
QV Vierungsquadrat
QS Südliches Querhaus
Nxx Nördliche Seitenschiffsjoche
Mxx Mittelschiffsjoche
Sxx Südliche Seitenschiffsjoche
OC Ostchor
OA Ostapsis
GK Gothardkapelle
MK Memorienkapelle
NK Nikolauskapelle
KW Kreuzgang Westflügel
KG Kreuzganggarten
KO Kreuzgang Ostflügel

Die Langhausabschnitte sind durchnumme-
riert. Die Zahlen 1 bis 12 verweisen auf die in-
neren Seitenschiffe bzw. das Mittelschiff. Die 
äusseren Seitenschiffe werden mit den Zah-
len 21 bis 32 angesprochen. Der südöstliche 
Flankenturm trägt also die Bezeichnung S32.

Zur Benennung der Bauteile und Pfeiler des 
Langhauses gibt es ein Koordinatensystem aus 
Buchstaben und römischen Zahlen. Zum Bei-
piels befindet sich die Kanzel am Pfeiler f-IV 
zwischen den Raumteilen L05 und L06.
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5.3 Instandhaltung

Mit dem Raumbuch liegt ein grundlegendes 
Werkzeug für Inspektionen vor. Es ermög-
licht den Vergleich zwischen Ist- und Sollzu-
stand und damit den ersten Schritt der In-
standhaltung: die Inspektion.

Inspektionen sind Vergleiche zwischen vor-
gefundenem Istzustand und angestrebtem 
Sollzustand. Sie sollten in festgelegten Zeit-
räumen stattfinden. Konkrete Zahlen zu die-
sen Zeiträumen liegen bisher nicht vor, auch 
nachvollziehbare Erfahrungswerte gibt es 
noch keine.136 Sie müssen für große Kirchen 
und besonders den Dom erst ermittelt wer-
den.137 
Es ist offensichtlich, dass stark beanspruchte 
Bauteile häufiger inspiziert werden müssen 
als geschützte. Stark beansprucht sind bei-
spielsweise die bewitterten Nordwände, die 
mangels direkter Sonneneinstrahlung nicht 
immer vollständig austrocknen und daher zu 
Durchfeuchtungsschäden neigen. Auch all-
seitig bewitterte Steinmetzarbeiten wie Fi-
alen und freistehende Skulpturen zählen zu 
den gefährdeten Bauteilen, ebenso alles, was 
starker Benutzung unterliegt, also Porta-
le, Sitzbänke, Geländer und ähnliches. Aber 
auch vermeintlich Unbeanspruchtes kann 
Schadensbilder entwickeln, auf die rechtzei-
tig reagiert werden muss. Daher sollten Ins-
pektionen möglichst oft stattfinden. 
Es gilt, im Laufe der Zeit Erfahrungswerte zu 
ermitteln, die wirtschaftliche Inspektionsin-
tervalle ergeben. 
Zunächst sollten Inspektionen im Sinne der 
Denkmalerhaltes eher zu oft als  zu sel-
ten angesetzt werden. Das Raumbuch kann 
dabei als Datenspeicher zum Ermitteln von 
Erfahrungswerten dienen, so dass man an-
hand der Beobachtungen die Intervalle auf 
ein verträgliches und wirtschaftlicheres Maß 
ausdehnen kann.

Es bleibt also hier, vorläufige Inspektions-
zeiträume vorzuschlagen, die nach und nach 
den Gegebenheiten am Mainzer Dom anzu-
passen sein werden. Als Vorgaben für diese 
Intervalle können Erfahrungen von anderen 
Kirchen dienen:
Die Kirche von England führte um 1955 die 
„quinquennial inspections“ ein: alle fünf 
Jahre sollte eine gründliche Untersuchung 
jedes Kirchengebäudes erfolgen. Die Quin-
quennials haben in England auch außerhalb 
der anglikanischen Kirche weite Verbreitung 
beim Unterhalt alter Bauten gefunden.138 
An anderen Großbauten, wie zum Beispiel 
dem Ulmer Münster versucht man, mindes-
tens einmal pro Jahr jedes Bauteil einmal 
oberflächlich zu überprüfen.139

Daraus kann man für den Mainzer Dom ab-
leiten, dass jedes Bauteil wenigstens einmal 
in fünf Jahren gründlich inspiziert werden 
soll. Mindestens jährlich sollte eine ober-
flächliche Überprüfung stattfinden. Während 
dieser Inspektionen wird sich herausstellen, 
welche Bauteile häufiger begutachtet wer-
den müssen. Größer als fünf Jahre sollten 
die Inspektionszeiträume nach den in Eng-
land gemachten Erfahrungen allerdings nicht 
werden.

Zum Erhalt des Istzustandes dienen War-
tungs- und Pflegemaßnahmen. Auch hier 
sind Wartungszeiträume für die meisten 
Bauteile erst noch zu ermitteln. Sie basieren 
auf den Ergebnissen aus der Inspektion. 
Unter Wartung sind alle Maßnahmen zu 
verstehen, die sowohl die technische Le-
bensdauer als auch die Nutzungsdauer des 
Gebäudes und seiner Teile erhöhen. Dazu 
zählen beispielsweise Schutz-, Vorsorge- und 
Reinigungsmaßnahmen. Die nahezu täglich 
stattfindende Reinigung des Domfußbodens 
dient in ihrer Häufigkeit zuerst der Auf-
rechterhaltung der Sauberkeit für die Nut-
zung des Domes und nicht dem Erhalt der 
Bodenplatten. Aber auch Bauteile, die nicht 
unbedingt aus Nutzungsgründen gereinigt 
werden müssen, benötigen Pflege. Verunrei-
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nigungen auf Natursteinen können auf Dau-
er zu Schäden an deren Oberfläche führen, 
sie müssen daher ebenfalls gereinigt werden 
– wenn auch in ungleich größeren Abstän-
den als der Domfußboden.
Wartung und Pflege beinhalten nicht nur 
Reinigung, sondern auch andere Maßnah-
men zum Schutz des Denkmals. Dazu zählen 
beispielsweise Taubenabwehreinrichtungen. 
Diese Vögel besetzen Nischen und Öffnun-
gen, um dort zu schlafen und zu brüten. 
Der dabei anfallende Taubenkot ist nicht nur 
ein ästhetisches und hygienisches Problem, 
er greift auch die Natursteinoberflächen an. 
Daher müssen alle Einflugöffnungen in das 
Gebäudeinnere, in die Dächer und Türme 
mit Netzen verschlossen werden. Auch Ni-
schen, Vorsprünge, Maßwerke und andere 
Landeplätze werden mit Nagelgittern oder 
Drähten gesichert, um den Tieren das Lan-
den unmöglich zu machen.
Zur Wartung gehören auch Schutz- und Ab-
sperrmaßnahmen: Teile des Gebäudes wer-
den der Öffentlichkeit unzugänglich ge-
macht, um dort Schäden durch unsachgemä-
ße Benutzung oder gar vorsätzliche Zerstö-
rung zu vermeiden. Öffentlich zugängliche 
Teile werden überwacht. Die Benutzung und 
Pflege von Sicherungssystemen gehört also 
ebenfalls zu den Vorsorgemaßnahmen. Da-
bei ist nicht nur der Schutz vor menschlichen 
Eingriffen wie Vandalismus oder Diebstahl 
gemeint, sondern auch der Brandschutz. 
Feuer sind gerade in denkmalgeschützten 
Altbauten verheerend, da diese Bauten zum 
einen nicht nach modernen Kriterien des 
Brandschutzes  errichtet worden sind und 
meist vermehrt über brennbare Bauteile aus 
Holz verfügen und zum anderen über wert-
volle historische Ausstattung verfügen, die 
durch Feuer, Ruß und Löschwasser irrepara-
bel beschädigt werden kann.140

Zur Wartung zählen auch Steinkonservierun-
gen. Der natürliche Bindemittelverlust von 
Sedimentgesteinen kann durch die Zugabe 
von natürlichem Bindemittel (z.B. Silikate) 
oder durch künstliche Festiger (auf Kunst-

harzbasis o.ä.) aufgehalten werden. Impräg-
nierungen schützen vor Feuchteschäden.
Wartung benennt also alle Maßnahmen, die 
pflegend und schadensvorbeugend wirken 
und keine Veränderung des Bestandes bein-
halten. John Ruskin formulierte schon Mitte 
des 19. Jahrhunderts:
„Ein paar Bleche rechtzeitig auf das Dach 
gelegt, ein paar tote Blätter und Zweige 
rechtzeitig aus einer Traufrinne gespült, das 
wird sowohl das Dach als auch die Mauern 
vor der Zerstörung retten.“141

Pflege und Wartung sollten schon nach Ru-
skins Überlegungen vermeiden, dass man in 
die Verlegenheit eines Schadensfalles kommt, 
der eine Instandsetzung notwendig macht. 
Wartung geht vor Instandsetzung,
Ganz auszuschließen sind Instandsetzungs-
fälle aber nicht, da trotz guter Pflege jedes 
Bauteil eine begrenzte technische Lebens-
dauer hat. Es wird daher auch bei sorgfäl-
tiger Wartung zu Bauschäden kommen – 
wenn auch bedeutend seltener, als bei man-
gelhafter oder nachlässiger Wartung. Sind 
Instandsetzungen nötig, gilt der Grundsatz: 
So früh wie möglich handeln, um Instand-
setzungsstau und Folgeschäden zu vermei-
den.

Die Instandsetzungen sind zu unterscheiden 
in Reparaturen und Erneuerungen. Repara-
turen setzen das Vorhandensein von repara-
turfähigem Bestand voraus, der instandge-
setzt werden kann. Sie kommen dann einer 
Restaurierung im Sinne der Charta von Burra 
gleich:
„Restaurierung meint die Rückführung der 
bestehenden Substanz eines Objektes in ei-
nen bekannten, früheren Zustand durch das 
Entfernen von Anlagerungen oder durch er-
neute Zusammenfügung der Komponenten 
ohne die Einführung neuen Materials.“142

Wird neues Material hinzugefügt, hat man 
es getreu der Charta von Burra mit einer 
Rekonstruktion zu tun. Sie sollte nur dann 
unternommen werden, wenn ausreichend 
Daten zur originalgetreuen Rekonstruktion 
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vorhanden sind und wird daher deutlich von 
Neuschöpfungen und hypothetischen Re-
konstruktionen unterschieden.143 
Ist eine originalgetreue Rekonstruktion im 
Sinne der Charta nicht möglich, sollte man 
nicht versuchen, das Austauschstück frei zu 
rekonstruieren. Es wäre eine Verfälschung. 
Stattdessen setzt man besser ein erkennbar 
neues Bauteil als Austauschstück ein. Dies 
sollte mit Respekt vor dem Bestand gesche-
hen und diesen weder technisch noch op-
tisch beeinträchtigen. 
Als Beispiel für solche Erneuerungen kann 
man die „Domplombe“ des Kölner Domes 
nennen: Im Zweiten Weltkrieg wurde ein 
Teil der bildhauerisch gestalteten Westfassa-
de des Domes beschädigt. Die entstandene 
Fehlstelle wurde mit Ziegeln flächig vermau-
ert. Eine Rekonstruktion der fehlenden Teile 
wäre zum Scheitern verurteilt gewesen. Au-
ßerdem hat diese Plombe selbst Zeugniswert: 
Sie erinnert an den Bombentreffer. 
Ähnlich verhält es sich auch mit der Alten 
Pinakothek in München; die Zerstörung ei-
nes Gebäudeteils im Zweiten Weltkrieg wur-
de zum Teil seiner Geschichte. Durch eine 
Rekonstruktion wäre diese sichtbare Spur der 
Geschichte ausgelöscht worden. Aus dem 
Blickwinkel des Historikers hätte man es 
mit einer Quellenfälschung zu tun gehabt, 
denn nicht allein das äußere Erscheinungs-
bild, sondern auch das historische Material 
in seiner ursprünglichen Fügung hat Zeug-
nis- und damit Denkmalwert. Statt also den 
Versuch zu unternehmen, das ehemalige Er-
scheinungsbild wiederherzustellen, erneuerte 
der Architekt Hans Döllgast den fehlenden 
Teil der Pinakothek sichtbar mit den Mitteln 
seiner Zeit. Obwohl er sich in der Gestal-
tung der neuen Teile stark an den alten Be-
stand anlehnte, bleibt der Bruch erkennbar. 
Die Gebrauchsfähigkeit des Gebäudes wur-
de nach Schäden wiederhergestellt, ohne die 
Denkmalaussage zu verfälschen.

Das angestrebte Ziel der Instandhaltung ist:
• eine Datensammlung in Form eines 

Raumbuches entwickeln;
• aus den vorhandenen Daten sinnvol-

le Inspektionszeiträume ableiten;
• aus den Inspektionen Wartungspläne 

ableiten.
• Sollten trotz Inspektionen und War-

tung Instandsetzungen nötig wer-
den: sofort handeln, um Folgeschä-
den zu vermeiden. Erhalt geht vor 
Ersatz.

• Instandsetzungen haben mit Respekt 
vor dem Bestand stattzufinden. 

• Finden im Rahmen der Instandset-
zung Veränderungen des Bestandes 
statt, müssen diese kenntlich ge-
macht werden.
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5.4 Beispiele

Im Allgemeinen hält der nicht einschlägig 
Vorgebildete massive Natursteinwände für 
wenig schadensanfällig, er mag dabei an die 
ägyptischen Pyramiden denken, die schon 
seit Jahrtausenden stehen. Doch bei nähe-
rer Betrachtung ist auch an den Pyramiden 
offensichtlich, dass Natursteine einem Ver-
fall unterliegen. Dieser kann bei mangelnder 
Pflege und ungünstigen Bedingungen sehr 
schnell einsetzen.
Die oben angegebenen Instandhaltungsmaß-
nahmen sollen daher im Folgenden am Bei-
spiel der Natursteinwände der Ostgruppe des 
Domes vorgeführt werden.

Die Ostfassade entstammt mehreren Baupha-
sen, beginnend mit dem ersten Dombau des 
Willigis ab 975. Verwendung fanden sowohl 
grob behauene Bruchsteine als auch sauber 
behauene Mauerwerksquader. Das Materi-
al variiert und enthält roten Mainsandstein, 
andere Sandsteine aus der Region, Kalkstei-
ne aus verschiedenen lokalen Brüchen und 
in geringerer Zahl auch andere Steinsorten.144 
Sandsteine und Kalksteine zählen zu den Se-
dimentgesteinen. Diese sind besonders emp-
findlich gegenüber Durchfeuchtung. Wegen 
der Feuchtedehnung kann es zu Spannungs-
schäden kommen; der Wassertransport im 
Stein kann zu Salzausblühungen und zu Ab-
sprengungen der Oberflächen führen. 

Ziel der Erhaltungsmaßnahmen ist die Be-
wahrung des vorgefundenen Bestandes. Die 
Vorgehensweise dafür ist nach den vorge-
stellten Grundlagen der Instandhaltung die 
hierarchische Abfolge von Inspektion, War-
tung und wenn nötig Instandsetzung.

Eine eingehende Untersuchung der Mauer-
werksteine und der steinmetzmäßig bearbei-
teten Werkstücke sollte mindestens einmal 
in fünf Jahren stattfinden, eine oberflächige 
Inspektion bis zur Entwicklung neuer Kriteri-
en einmal pro Jahr. 

Da nicht alle Flächen zugänglich sind und 
zum Teil in großer Höhe liegen, kann die 
mindestens einmal jährlich stattfinden-
de oberflächige Untersuchung mittels ei-
nes Fernglases geschehen. So können Ver-
färbungen und Oberflächenveränderungen 
auch vom Boden aus erkannt werden. Ver-
schmutzungen sind Risikofaktoren, sie kön-
nen auf drohende Schäden hinweisen oder 
selbst Symptome eines Schadens sein. Ver-
färbungen weisen auf Durchfeuchtungen 
oder Anlagerungen hin. Schmutzkrusten sind 
ein Zeichen für chemische oder biologische 
Prozesse an der Steinoberfläche, die zu Zer-
störungen führen. Verschmutzungen dürfen 
also nicht unterschätzt werden; sie sollten zu 
einer eingehenden Untersuchung führen.
Diese genauere Inspektion sollte auch ohne 
oberflächlich erkennbare Veränderungen des 
Steins mindestens einmal in fünf Jahren vor-
genommen werden. Hierbei reicht eine opti-
sche Begutachtung aus der Ferne nicht aus. 
Die Oberfläche muss mit Hilfe von Steig-
werkzeugen wie Leitern, Gerüsten oder Hub-
steigern zugänglich gemacht werden. We-
gen des höheren materiellen Aufwands ist es 
sinnvoll, die Inspektion mit Wartungsmaß-
nahmen zusammenzulegen.
Zu den wiederkehrenden Wartungsmaßnah-
men an Natursteinwänden gehören Fassa-
denreinigungen. Bei diesen sollte eine Abwä-
gung stattfinden: zwar sind einerseits Ver-
schmutzungen Risikofaktoren, andererseits 
können Reinigungen ebenfalls die Steino-
berfläche schädigen. Wasser kann zur Durch-
feuchtung der Steine führen; Trockenreini-
gung, z.B. durch Abstrahlen, führt zu Mate-
rialverlusten.145

Kleinteilige Steinmetzarbeiten sollte man oh-
nehin nicht zusammen mit großen Mauer-
werksflächen reinigen, sondern mit entspre-
chender Sorgfalt von Restauratoren behan-
deln lassen.
Mit den Reinigungsarbeiten können als wei-
tere Wartungsmaßnahmen nach Überprü-
fung an Vergleichsproben auch Steinfesti-
gungen und Imprägnierungen verbunden 
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werden. Diese verändern die Gestalt, die 
Bearbeitung und die Substanz des Steines 
nicht, sorgen aber für dessen Erhalt.146

Ist die Steinoberfläche so tief geschädigt, 
dass Folgeschäden wahrscheinlich sind, muss 
die Oberfläche instandgesetzt werden. Hier-
für bieten sich je nach Stärke des Schadens 
Reparatur oder Erneuerung an. 
Infolge geringerer Schäden können als Repa-
ratur die „Wunden“ an der Steinoberfläche 
durch eine Steinersatzmasse (Mörtel, kunst-
harzbasierte Massen etc.) geschlossen wer-
den. Dabei ist Vorsicht geboten, stammen 
doch viele heutige Schäden am Dom durch 
unsachgemäße Anbringung von Steinersatz-
massen, die ein anderes Temperatur- und 
Feuchtedehnungsverhalten haben als die ge-
flickten Steine. Die klassische handwerkliche 
Reparatur ist gegenüber dem Ausspachteln 
mit Steinersatzmasse mit größerem Sub-
stanzverlust verbunden: die Schadstelle im 
Stein wird rechteckig ausgehauen und durch 
ein entsprechendes Stück gleichen Materials, 
eine sogenannte „Vierung“ ausgefüllt. Die-
ser partielle Austausch ist zwar aufwendiger, 
aber auch haltbarer und materialgerechter 
als das Antragen von Ersatzmassen.
Bei großen Schäden bleibt nur die vollflä-
chige Erneuerung des Steines durch Aus-
schlagen auf eine bestimmte Tiefe und Vor-
blenden einer Platte oder gar der komplette 
Austausch des beschädigten Quaders. 

Da nur kleine Teile der gesamten Mauerflä-
che durch diese Maßnahmen betroffen sind, 
erscheint ein Instandsetzen einzelner Qua-
der wenig problematisch. Doch sind Instand-
setzungen prinzipiell zu minimieren, da sie 
einen Eingriff in die Substanz und damit 
eine Verfälschung darstellen. Schäden soll-
ten präventiv durch Inspektion und Wartung 
vermieden werden, getreu dem konservatori-
schen Grundsatz der minimalen Intervention. 

Problematischer wird die Instandsetzung von 
steinbildhauerisch gefertigten Bauteilen. An 
der Ostfassade des Domes wurden 1878 zwei 
Steinlöwen beiderseitig des Ostgiebels ange-
bracht. Jede dieser Figuren wurde aus einem 
Steinblock geschlagen. Allerdings verarbeite-
te man den Sandstein „auf Spalt“ stehend; 
das heißt, er wurde nicht seiner natürlichen 
Schichtung entsprechend waagerecht, son-
dern senkrecht stehend verarbeitet. Wie jedes 
Sedimentgestein hat auch Sandstein seiner 
Entstehung nach eine waagerechte Schich-
tung, das kennt man zum Beispiel auch von 
Schiefergesteinen. Verarbeitet man solche 
Steine entgegen ihrer natürlichen Schich-
tung, erodieren die Werkstücke verstärkt und 
die Steinschichten lösen sich ab.
Das geschah auch mit einem der Löwen. Da 
man den fortschreitenden Verfall an sei-
nem Aufstellungsort nicht aufhalten konnte, 
musste dieser Löwe ersetzt werden. Er war 
allerdings trotz des drohenden Verfalls so-
weit intakt, dass man ihn als Vorbild für eine 
genaue Kopie heranziehen konnte. In diesem 
Fall ist die Erneuerung in historischen For-
men möglich, da man nicht auf Spekulati-
onen und Interpretationen angewiesen ist. 
Zwar konnte man nicht die Substanz und 
die individuelle Oberflächenbearbeitung von 
1878 an Ort und Stelle erhalten, man konnte 
aber ein originalgetreue Kopie am ursprüng-
lichen Standort anbringen und das gefähr-
dete alte Werkstück unter günstigeren Erhal-
tungsbedingungen im Lapidarium einlagern 
und so für die Nachwelt konservieren.
In diesem Fall ist die Rekonstruktion ein le-
gitimes Mittel der Erneuerung, weil das Ori-
ginal – wenn auch nicht am ursprünglichen 
Ort – erhalten werden kann und die Rekon-
struktion auf genauen Daten, nämlich dem 
Original beruht.
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Problematisch ist die hypothetische Rekon-
struktion nicht mehr vorhandener Bautei-
le: Am Dom wurden 1769 die Wimperge der 
gotischen Seitenkapellen abgetragen. Heute 
regt sich Interesse, diese wiederherzustel-
len.147 Von einer solchen Wiederherstellung 
ist aus Sicht der Denkmalpflege abzuraten, 
denn diese Bauteile sind seit über 200 Jah-
ren verloren. Nach ihrem völligen Verlust ist 
eine Rekonstruktion in originalen Formen 
nicht mehr möglich. Es gibt auch keinen 
aktuellen Grund für ihre Wiederherstellung. 
Dagegen hat ihr Fehlen durchaus Zeugnis-
wert: er ist eine Quelle gerade eben für den 
in der Vergangenheit erlittenen Verlust. Je-
der Versuch der Rekonstruktion bliebe ohne 
historischen Aussagewert und würde den 
vorgefundenen Zustand verfälschen. Die an-
gedachte „Wiederherstellung“ der Wimperge 
ist aus Sicht der Denkmalpflege sinnlos. 

Das heißt aber nicht, dass am Dom der Be-
stand unter keinen Umständen fortgeschrie-
ben werden dürfte. Im Gegenteil: der Dom 
ist eine Ansammlung von Bauteilen aus 
verschiedenen Epochen. Vor diesem Hinter-
grund ist es nur konsequent, in gegenwärti-
gen Formen weiterzubauen, wenn dies nötig 
wird. 
Ein Beispiel dafür sind die Eingangsbereiche 
des Domes am Marktportal und am Lieb-
frauenportal.
Das alte Marktportal mit den Bronzetü-
ren des Willigis wird heute nur noch selten 
zu besonderen Anlässen geöffnet. So wer-
den die tausendjährigen Türflügel geschont. 
Stattdessen führt der neue Hauptzugang 
zum Dom seitlich des alten Portals durch ei-
nen um 1927 geschaffenen Windfang. Die-
ser Windfang war dunkel, niedrig und we-
nig repräsentativ, daher fanden dort Mitte 
der Neunzigerjahre Umgestaltungen statt 
mit dem Ziel, diesen Raum heller zu machen 
und dort Informationstafeln der Dompfarr-
gemeinde anzubringen. Ein modern gestal-
tetes Oberlicht mit Bleiglasornamenten lässt 
den Eingang nun freundlicher erscheinen. 

Stark geschädigte 

Pranke des alten Löwen, 

mit Antragungen von 

Steinersatzmasse

Alter und neuer Löwe. 

Der Alte wird eingelagert, 

der Neue nimmt dessen 

Platz ein
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Auch die Informationstafeln an den Wän-
den wurden einheitlich in modernen Formen 
gestaltet. Damit kommt der Windfang seiner 
Funktion als repräsentativer Domzugang und 
Vermittlungsort für Informationen besser 
nach. Der Eingriff in den Bestand war mini-
mal, die Anpassung des Windfangs aus Sicht 
des Nutzers notwendig.
Das Liebfrauenportal ist während Gottes-
diensten und Veranstaltungen der zwei-
te wichtige Domzugang. Die romanische 
Eingangshalle wurde hier ebenfalls in den 
Neunzigern durch eine zweifellos als modern 
erkennbare Trennwand aus Glasscheiben mit 
feinen Profilen zum Windfang ausgebaut. 
Dieser lässt sich auch wieder entfernen, ohne 
Schäden am alten Bestand zu hinterlassen. 

Beide Beispiele zeigen, dass am Dom im-
mer wieder die Notwendigkeit besteht, neue 
Funktionen unterzubringen und dafür Um-
bauten oder Einbauten vorzunehmen. Sie 
zeigen auch, dass bei Eingriffen in den Be-
stand nicht versucht werden sollte, diese in 
eklektizistischer oder historisierender Form 
zu tarnen, sondern dass durchaus der Be-
stand am Dom auch in zeitgenössischen 
Formen fortgeschrieben werden darf. Freilich 
sollte dabei der Grundsatz der minimalen In-
tervention gelten: Einbauten sind möglichst 
reversibel einzufügen; auch bei dauerhaften 
Installationen sollte schonend mit dem Be-
stand umgegangen werden. Bei allen Verän-
derungen des Vorgefundenen gilt das Doku-
mentationsgebot der Charta von Burra.

Denkmalpflege heißt, dem Bestand gegenü-
ber Sorge tragen; das heißt aber nicht, dass 
das Denkmal einem Museumsstück gleich 
quasi unter Glas gesetzt wird, um jegliche 
Veränderung zu vermeiden. Denkmale sind 
meistens, wie im Falle des Mainzer Domes,  
Bauwerke mit einer Nutzung und einer Ge-
schichte, und die Nutzung sollte dazu bei-
tragen, dass die Geschichte dieser Bauten 
noch lange fortgeschrieben werden kann 
– das schließt auch das Fortschreiben des 
Bestandes ein, sofern es sorgfältig und mit 
Respekt vor dem Alten geschieht.
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6 Schluss und Fazit

Der Mainzer Dom hat eine bewegte Ge-
schichte. Zeugnis für die zehn Jahrhunderte 
seines Bestehens ist nicht nur eine komple-
xe Gestalt, welche Bauteile unterschiedlich-
ster Stile und Epochen vereint, sondern auch 
eine reiche Ausstattung und die intakte Um-
bauung. Dabei ist der Dom kein Museums-
stück, sondern erfüllt noch immer die an ihn 
gestellten Anforderungen.

Um seine Nutzung auch weiterhin zu er-
möglichen und seinen Zeugniswert zu erhal-
ten, ist eine entsprechend sorgliche Behand-
lung nötig. Nach den Leitlinien der moder-
nen Denkmalpflege ist der vorgefundene 
Bestand möglichst unverändert zu erhalten, 
um die Signifikanz des Ortes – die besondere 
Bedeutung des Gebäudes – nicht zu beein-
trächtigen. Eingriffe müssen minimiert wer-
den; das zu verfolgende Ideal ist die Konser-
vierung des Vorgefundenen. Es findet sei-
ne Grenzen in der Nutzung des Domes; die 
Denkmalpflege muss sich in die Hierarchie 
der Anforderungen einreihen. Die sakrale 
Nutzung des Gebäudes hat laut gesetzlicher 
und kirchlicher Regelungen Vorrang. 
Die Institution Kirche fordert die Aufrecht-
erhaltung der Nutzung; die Denkmalpfle-
ge fordert den weitestgehenden Erhalt des 
Bestandes, folglich muss der Dom instand-
gehalten werden. Instandhaltung beinhaltet 
nach DIN drei Arten von Maßnahmen. Ge-
ordnet nach der Stärke des Eingriffs in den 
Bestand sind das: Inspektion, Wartung und 
Instandsetzung. Die Hierarchie dieser Begrif-
fe ist analog zu den Forderungen der Charta 
von Burra, die den derzeitigen Standard der 
Denkmaltheorie markiert.
Um den Dom instandzuhalten, muß zuerst 
das Vorgefundene systematisch erfasst wer-
den. Daher wird die Anlage eines Raumbu-
ches vorgeschlagen, das auf einem in der 
vorliegenden Arbeit vorgestellten Ordnungs-
system basiert.

Auf der Basis des Raumbuches können In-
spektions- und Wartungsmaßnahmen ge-
plant und dokumentiert werden. Bis zur 
Ermittlung von Erfahrungswerten für gün-
stigere Inspektions- und Wartungszeiträume 
sollte jedes Bauteil des Domes wenigstens 
einmal jährlich oberflächlich begutachtet 
werden. Mindestens alle fünf Jahre sollten 
eingehende Inspektionen stattfinden.
Sind laut der diesbezüglichen Ergebnisse 
Wartungen notwendig, sollten diese unver-
züglich begonnen werden, um Wartungs-
staus und resultierende Folgeschäden am 
Objekt zu vermeiden.
Schäden lassen sich zwar durch Wartung 
minimieren, jedoch nicht völlig vermeiden . 
Wenn Instandsetzungen nötig werden, ha-
ben auch sie den formulierten Grundsätzen 
zu folgen. Der Eingriff in den Bestand muss 
minimiert werden. 
Vorzugsweise werden Schäden repariert, 
ohne neue Substanz einzuführen. Wenn dies 
dennoch erforderlich wird, so ist das Neue 
als solches zu kennzeichnen. 
Nur wenn Bauteile nicht am Ursprungs-
standort erhalten werden können, dürfen sie 
ersetzt werden. Die Originale sind zu sichern.
Die Gleichsetzung mit der Instandhaltung 
macht deutlich, dass es sich bei der Denk-
malpflege um einen anhaltenden Vorgang 
handelt. Statt wiederkehrender „Sanierun-
gen“ im Abstand einiger Jahrzehnte verdient 
der Dom eine kontinuierliche Pflege.

„[...] Care. This excellent word cannot be too 
often used [...] Care is continuous. One may 
restore and go. One may preserve – as a fly in 
amber – and leave, but if the responsibility to 
care is undertaken it must be for ever.”148
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7 Anhang

7.1 Zeittafel der Dombaugeschichte

Auswahl nach Jung149 und Hürkey150:
 EB = Erzbischof

975 ..............Willigis wird EB von Mainz und be-
ginnt mit dem Neubau des Domes.

Um 1000.....Berenger gießt die Bronzetüren des 
Domes nach Aachener Vorbild.

1009 ............29./30. Februar : Der Dom 
brennt am Abend der Weihe ab.

1011.............Willigis stirbt, vor seinem Tod lässt 
er den Wiederaufbau beginnen.

1036 ............10. November: EB Bardo weiht den 
Dom im Beisein Kaiser Konrads.

1079 ............Während Kaiser Heinrich IV das 
Weihnachtsfest in Mainz fei-
ert, wird das Domdach von einem 
Sturm abgedeckt. 

1081 ............Pfingsten: Großer Stadtbrand, der 
auf den Dom übergreift. Danach 
folgen mehrere Jahrzehnte Dom-
bau.

1137 ............30.Juni: Altarweihe der neu errich-
teten Gothardkapelle.
Bald darauf erneuter Dombrand.

1159 ............Aufstand der Ministerialen gegen 
EB Arnold v. Selenhofen. Der Dom 
wird geplündert.

1196 ............Dombrand.

Vor 1197 .....EB Konrad beginnt neue Bauarbei-
ten am Dom:
Westbau, Marktportal, Memorie, 
Seitenschiffe, Giebel des Ostbaus.

Vor 1200.....Ein Sturm zerstört den Holzaufbau 
des Westturms.

1239............4. Juli: EB Siegfried III. weiht den 
Dom im Beisein König Konrads IV 
und der Mainzer Suffraganbischö-
fe.

1270............Baubeginn der nördlichen Kapel-
lenreihe (1295 fertiggestellt).

Um 1300 ....Baubeginn der südlichen Kapellen-
reihe (1319 fertiggestellt).

1361 ............Gotische Aufstockung und Umbau 
der Ostturmgruppe.

vor 1382 .....Die Nikolauskapelle südlich der 
Memorie wird errichtet.

bis 1397 ......Abbruch des Kreuzganges, Neubau 
bis 1400.

1417 ............EB Johann II lässt die Nassauer 
Grabkapelle im Mittelschiff errich-
ten.

bis 1470 ......Das gotische Turmgeschoss des 
Westturms wird errichtet.

1473............Beginn des Neubaus des Ostturms.

1579............Das hohe Ostturmdach wird ab-
getragen und durch einen flachen 
Aufsatz ersetzt.

1631 ............Plünderung des Domes durch 
schwedische Truppen.

1682............Der gotische Westlettner wird aus-
gebrochen und durch barocke Em-
poren (die sog. Choretten) ersetzt.

1683............Der oberirdische Teil der Nassauer 
Kapelle im Mittelschiff wird abge-
brochen.
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1767............Blitzschlag und Dombrand; die 
Turmhelme und die Dächer des 
Westbaus, der Gothardkapelle und 
des Paradieses (am Leichhof) wer-
den vernichtet. Das Paradies wird 
abgerissen.

1769............F. I. Neumann beginnt mit der stei-
nernen Abdeckung der Westtürme 
und des Westbaus.
Die Giebel der gotischen Kapellen 
auf der Marktseite werden abgetra-
gen, die Strebepfeiler mit barocken 
Vasen bekrönt.

1793............Belagerung und Beschießung der 
Stadt. Die Liebfrauenkirche brennt 
ab, das Feuer greift auf den Ost-
chor und das Langhausdach über. 
Der Kreuzgang wird schwer be-
schädigt.

1797............Der Gottesdienst wird eingestellt.

1801 ............Die Domausstattung wird verstei-
gert.

1802............Der Dom soll abgetragen werden. 
B Colmar erreicht, dass der als Ma-
gazin genutzte Dom geräumt wird.

1803............Der Dom wird B Colmar überge-
ben.

1813/14 ......Ca. 6000 flüchtende, zum Teil ty-
phuskranke Soldaten Napoleons 
benutzen den Dom als Lazarett. 
Die gesamte hölzerne Ausstattung 
bis auf das Westchorgestühl wird 
verheizt.

1828............Der Ostturm erhält eine schmiede-
eiserne Kuppel von G. Moller. 
Die Reste der Liebfrauenkirche wer-
den abgetragen.

1841 ............Erneuerung des Kreuzgangs.

1856............Gründung des Dombauvereins, 
Einleitung zur Restaurierung.

1870............Abbruch der Mollerschen Kuppel.

Bis 1875......Der Neubau des Ostturms wird im 
Äußeren fertig.

Bis 1876......Rekonstruktion der Ostkrypta.

1879............Abschluss der Arbeiten an den Ost-
türmen.

1914 ............Beginn der Fundamentauswechs-
lungen unter dem Ostchor, bis 
1916.

1924............Sicherung des Doms: Fundament-
unterfangung, Zementinjektionen, 
Eisenbetonverankerung des West-
turms, Absenkung des Domfußbo-
dens, farbige Tönung des Doms, 
bis 1928;

1942............Bombardement. Brand zerstört 
Kreuzgangobergeschoss und Dom-
dächer.

1944............Bombardement. Teilweise Zerstö-
rung des Kreuzgangsüdflügels, Be-
schädigung der Gothardkapelle.

1945............Bombardement, neue Schäden am 
Dom.
Beginn der Wiederaufbauarbeiten.

1958............Erneuerung der Langhausdächer, 
Mauerarbeiten, Gesamtrestaurie-
rung des Dominneren, bis 1960.

1971 ............Renovierung; Umbau der Bischofs-
gruft, Restaurierung und Färbung 
des Doms, Neugestaltung der Do-
mumgebung.

2001 ............Beginn der Instandsetzung der 
Ostgruppe.
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7.4 Endnoten

1  Schwerdtfeger, 1986.
2  Dehio; 1972.
3  Wegner, 1988.
4  Zitat: Jürgensmeier, 1988; S.9.
5  Die Bezeichnung „Heiliger Stuhl“ war im Mit-

telalter für einige Bistümer geläufig und hat 
sich in Mainz bis heute gehalten;
Vgl.: Decot, Rolf: Heiliger Stuhl von Mainz; in: 
Nichtweiß, 1998; S.10.

6  Allerdings dürfte es sich eine fromme Legende 
zur Schaffung von Anciennität handeln, Mainz 
wollte wie auch Trier: „als Gründung von Apos-
telschülern größere Bedeutung und höhere 
Rechte für sich beanspruchen“ aus:
Jürgensmeier,1988; S. 12.

7  Martinus (oder Marinus) wird vom Hl. Athana-
sius von Alexandrien als Teilnehmer der Synode 
von Sardika (Sofia) genannt; vgl.:Becker, Sarto-
rius, 1936; S.12; 
auch: Jürgensmeier, 1988; S.12.

8  Jürgensmeier vermutet den ersten Kathedral-
bezirk im Bereich zwischen dem heutigen Dom 
und der Johanniskirche, Vgl.: Jürgensmeier, 
1988; S.14ff.

9  Der Dichter Venantius Fortunatus († 606) be-
richtet, dass Sidonius die Stadt erneuert und 
Kirchen errichtet hätte, Vgl.: Jürgensmeier, 
1988; S.21.

10  Zur Geschichte des Bistums unter Bonifatius 
und Lullus: Vgl.: Jürgensmeier, 1988; S. 26-34 
u. S.73-42

11  Vgl.: Jürgensmeier, 1988; S.50.
12  Vgl.: Jürgensmeier, 1988; S.50 u. S.65-70.
13  zu Willigis erstem Dom Vgl.: Jung, 1981; S.29-

42.
14  Vgl.: Hürkey, Edgar J.; in Jung, 1975; S.190ff.
15  Vgl.: Jung, 1981; S.47.
16  Vgl.: Hürkey, Edgar J.; in Jung, 1975; S.190ff.
17  Vgl.: Winterfeld, 1986; S.25.
18  Vgl.: Hürkey, Edgar J.; in Jung, 1975; S.190ff.
19  Vgl.: Jürgensmeier, 1988; S.104f.
20  Vgl.: Hürkey, Edgar J.; in Jung, 1975; S.190ff.
21  Siegfried III. von Eppstein krönte zwei Könige, 

sein Nachfolger Peter von Aspelt sogar drei. 

Spätestens seit Willigis Zeiten waren die Main-
zer Erzbischöfe an der Wahl der Könige betei-
ligt und damit Kurfürsten. Bis zum Ende des 
Reiches war es Vorrecht des Mainzer Kurfürs-
ten, die entscheidende Stimme bei der Königs-
wahl zu geben. Diese Stellung kommt auch 
1356 in der goldenen Bulle zum Ausdruck, in 
der die Königswahl einheitlich geregelt wur-
de. Der Mainzer Erzbischof wurde zum Primas 
des Kurfürstenkollegiums ernannt. Außer dem 
Erzbischof von Mainz (Reichserzkanzler) waren 
Kurfürsten: die Erzbischöfe von Trier und von 
Köln, der König von Böhmen, der Pfalzgraf bei 
Rhein, der Herzog von Sachsen und der Mark-
graf von Brandenburg. 
Vgl.: Jürgensmeier, 1988; S.139;
Die Kurfürsten waren auch Inhaber der Erb- 
und Erzämter des ReicheS.Diese Erzämter sind 
in Mainz am Bischofsthron im Rokokochorge-
stühl des Westchores festgehalten;
Vgl.: Kessel, 1998; S.81.

22  Vgl.: Hürkey, Edgar J.; in Jung, 1975; S.190ff.
23  Kubach erkennt ein wichtiges Anliegen der 

mittelalterlichen Baukunst in der Schaffung 
fester architektonischer Bindungen der Altäre, 
die sich seit spätantiker Zeit vermehren. Spä-
tantike Kirchenbauten hatten in der Regel nur 
einen Altar, doch schon in karolingischer Zeit 
gab es in Kirchenbauten mehrere Altäre, die al-
lerdings noch nicht architektonisch eingebun-
den waren. In St. Gallen, Corvey oder Centula 
(St. Riquier) standen sie noch frei im Raum. 
Später wandern sie in Kapellenkränze um den 
Chor (z.B. in Cluny), in Staffelchöre (z.B. in den 
Bauten der sog. Hirsauer Bauschule) oder in 
Querhauskapellen (wie in den Zisterzienserbau-
ten). „Für Altäre in den Seitenschiffen bildet 
erst die Hochgotik eine feste Form aus: gereih-
te Kapellen“, Kubach, 1986; S.190.

24  Vgl.: Hürkey, Edgar J.; in Jung, 1975; S.190ff.
25  Vgl.: Hürkey, Edgar J.; in Jung, 1975; S.190ff.
26  Vgl.: Dehio, 1972; S.497.
27  Das Haus Nassau stellte im 14. und 15. Jahr-

hundert in Mainz vier Erzbischöfe:
Gerlach von Nassau (1346-1371), Adolf I. von 
Nassau (1373/81-1390), Johann II. von Nassau 



Denkmalpflegekonzept für den Mainzer Dom

Seite 76

Suffix Denkmalpflegekonzept für den Mainzer Dom

Seite 77

Suffix

(1397-1419), Adolf II. von Nassau (1461-1475); 
sie alle waren Nachfahren des deutschen Kö-
nigs Adolf von Nassau (1292-1298).

28  Dieser Brauch ist schon aus der Zeit des Kar-
dinal-Erzbischofs Albrechts von Brandenburgs 
(1514-1545) überliefert; Vgl.: dazu:
Weinert, Franz-Rudolf: Die Liturgie des Hei-
ligen Grabes in der Nassauer Kapelle um das 
Jahr 1500 und heute; in:
Domblätter 2000; S.25-18.

29  Vgl.: Hürkey, Edgar J.; in Jung, 1975; S.190ff.
30  Vgl.: Kotzur, 2002; S.18.
31  Eine eingehende Schilderung des Brandes von 

1767, der anschließenden Wiederherstellungs-
arbeiten am Dom sowie eine kurze Biographie 
Neumanns gibt:
Schneider, 1886; S.45-63.

32  Die Vorgänge wurden von J. W. Goethe in sei-
nem Bericht: Die Belagerung von Mainz1793; 
festgehalten.

33  Vgl.: Schneider, 1886; S.131f.
34  Vgl.: Jung, 1975; S.102f.
35  Vgl.: Hürkey, Edgar J.; in Jung, 1975; S.190ff.
36  Vgl.: Schneider, 1886; S.161f.
37  Vgl.: Schneider, 1886; S.172ff.
38  Vgl.: Hürkey, Edgar J.; in Jung, 1975; S.190ff.
39  Einen Bericht aller Sicherungsarbeiten bietet 

Aloys Strempel: Strempel, 1928.
40  Zitat: Leuck, 1981; S.9; 

zu den Arbeiten 1971-1975 ebenfalls Leuck, 
1981.

41  Vgl.: Jung, 81; S.88.
42  Vgl.: Winterfeld, 2001; S.14; Winterfeld 

schreibt: „[Es] sollen Teile wieder verwendet 
worden sein, die man im Geschoss darunter in 
der gotischen Ummantelung gefunden hatte.“ 
Ein Foto dieses tatsächlich freigelegten älteren 
Turmgeschosses findet sich bei Leuck, 1981; 
S.17.

43  Das Rüstholz wurde bei Untersuchungen durch 
den Steinmetzen der Dombauhütte Jörg Wal-
ter gefunden; bei den gleichen Untersuchun-
gen konnte er auch feststellen, dass der Dom 
des Willigis vor den Umbaumaßnahmen unter 
Kaiser Heinrich IV. weiß verputzt gewesen war; 
Vgl. Mainzer Allgemeine Zeitung, 11.9.2001; 
S.9;

Eine Auswertung gibt der Dom- und Diözesan-
konservator in:
Kotzur, Hans-Jürgen: Funde, Befunde und 
sonstige interessante Entdeckungen; in
Domblätter 2002, S.15f.

44  Zum Begriff „Zwerggalerie mittelrheinischen 
Typs“ siehe: Koch, 1998; S.101.

45  Vgl.: Kubach, 1986; S.131.
46  Winterfeld referiert die Einschätzung, dass 

vor den Kreuzrippengewölben von 1200 be-
reits Gewölbe vollendet waren auf Schneider, 
1886; Kautzsch/Neeb, 1919 und Arens, 1982; 
nach denen aus dem Fehlen von Brandschä-
den auf einen Abschluss des Mittelschiffes zum 
Dachstuhl gefolgert werden könne: Winterfeld, 
1986; S.22.

47  Vgl.: Winterfeld, 1986; S.24f.
48  Vgl.: Schneider, 1886; S.177.
49  Zum Begriff der „Zwerggalerie niederrheini-

schen Typs“ siehe: Koch, 1998; S.101.
50  Mengenangabe: Strempel, 1928; S.121.
51  Zitat: Dehio, 1972; S.497.
52  Vgl.: Jung, 1975; S.137.
53  Vgl.: Dehio, 1972; S.497f.
54  Vgl.: Kessel, 1998; S.60.
55  Vgl.: Dehio, 1972; S.498.
56  Vgl.: Kessel, 1998; S.60.
57  Vgl.: Kessel, 1998; S.63.
58  Vgl.: Kessel, 1998; S.64.
59  Vgl.: Jung, 1975; S.142.
60  Nach Dehio, 1972; S.499 ist das Grabmal Uriels 

von Gemmingen dem Bildhauer Hans Back-
offen zuzuordnen; dem widerspricht Kessel, 
1998; S.66.

61  Vgl.: Kessel, 1998; S.68f.
62  Vgl.: Kessel, 1998; S.71.
63  Vgl.: Dehio, 1972; S.498.
64  Vgl.: Kessel, 1998; S.72.
65  Vgl.: Kessel, 1998; S.74.
66  Arens, 1940; S.14.
67  Zitat: Dehio, 1972; S.501.
68  Vgl.: Kessel, 1998; S.82 sowie Wegner, 1988; 

S.80.
69  Zitat: Wegner, 1988; S.80.
70  Vgl.: Jürgensmeier, 1988; S.82.
71  Vgl.: Dehio, 1972; S.504.
72  zur Leichhofbebauung:
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Vgl.: Wegener, 1988; S.256.
73  Zitat aus: Wegner, 1988; S.310.
74  Vgl.: Wegner, 1988; S.100;

Die Johanniskantorei unterhält eine anschauli-
che Zusammenfassung der bewegten Geschich-
te der Johanniskirche auf:
http://www.dike.de/johanniskantorei/stj-
kirche.htm (Stand: 01.01.2004).

75  Vgl.: Wegner, 1988; S.216.
76  Die Denkmaltopographie schreibt die Häuser 

Domstrasse 8-14 allein aufgrund ihrer Stil-
merkmale dem Baurat Roedler zu (Wegner, 
1988; S.170). Eine 1999 im Planarchiv des 
Dombauamt aufgefundene Entwurfszeichnung 
dieser Bauten trägt die Unterschrift Roedlers, 
so dass die Einschätzung der Denkmaltopogra-
phie bewiesen scheint.

77  Zur Domimmunität im Stadtgrundriss von 
Mainz:
Jung, 1975; S.37.

78  Zum Abbruch des Lettners: Hürkey, Edgar J.; in 
Jung, 1975; S.190ff.

79  Der 1928 aufgestellte Hochaltar zeigte noch 
nach Westen, (Strempel, 1928; S.76) er ist mit-
tlerweile durch einen einfach gestalteten stei-
nernen Altartisch ersetzt.

80  Der Mainzer Bischofsstuhl war aufgrund von 
Maßnahmen der Großherzoglich-Hessischen 
Regierung von 1818-1830 und von 1877-1886 
unbesetzt; Vgl.: Jürgensmeier, 1988; S.275 und 
S.296f

81  Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhl und 
dem Deutschen Reich; Reichsgesetzblatt von 
1933, II, 679ff. bzw.
Inter Sanctam Sedem et Germanicam Rempu-
blicam Sollemnis Conventio; Acta Apostolicae 
Sedis 25 [1933];
Die Garantie kirchlichen Eigentums, insbeson-
dere kirchlicher und kirchlich genutzter Gebäu-
de: Artikel 17.

82  Der „wenig glücklichen Ausgangssituation in 
der Forschung“ widmet Dethard von Winterfeld 
einige Absätze in: Jürgensmeier, 1986; S.21f.

83  Schneider, 1886.
84  Becker, Sartorius, 1936.
85  Vgl.: Winterfeld, 1986; S.21.

86  Zu den Renovierungsarbeiten: Leuck, 1975.
87  Vgl.: Hans-Jürgen Kotzur: Funde, Befunde und 

sonstige interessante Entdeckungen; in Dom-
blätter, 2002; S.15-19.

88  Vgl.: Peter Krawietz: Da wackelt der Dom, 
Gott sei dank, nicht ... (immer!); in Domblätter, 
2003; S.71f.

89  Touristeninformation der Stadt Mainz auf: 
http://www.mainz.de/tourist/index.htm (Stand: 
01.01.2004).

90  Baedecker, 1977; S.6.
91  Dazu auch der Beitrag von Markus Häffner: 

Domführung in den Dombaublättern, 2002.
92  Vgl.: Die Warteliste; in Domblätter, 2002; S.103.
93  Vgl.: Mainzer Allgemeine Zeitung, Sonderbei-

lage zum Tag der Deutschen Einheit, vom 2. 
Oktober 2001, Nr. 228;
abrufbar unter: http://www.main-rheiner.de/
sonderbeilage/daily_pics/0210_65933507.pdf 
(Stand: 01.01.2004).

94  Vgl.: Domblätter, 2001; S.10.
95  „Objekte sind Gebäude, sonstige Bauwerke, An-

lagen, Freianlagen und raumbildende Ausbau-
ten “ ((HOAI §3(1)).

96  „Die in den AfA-Tabellen angegebene ND [Nut-
zungsdauer] dient als Anhaltspunkt für die Be-
urteilung der Angemessenheit der steuerlichen 
Absetzungen für Abnutzung (AfA). Sie orien-
tiert sich an der tatsächlichen ND eines unter 
üblichen Bedingungen arbeitenden BetriebS.“ 
aus Abschnitt 2 der allgemeinen Vorbemer-
kungen zu den AfA-Tabellen vom 31.12.2000, 
herausgegeben vom Bundesministerium der 
Finanzen (BMF).

97  WertR, 1991.
98  Vgl. die technische Lebensdauer von Anlagen 

und Bauteilen nach Anlage 5 in:
WertR, 1991.

99  Zitat: Dietz, 1999; S.49.
100  Vgl. dazu: Matzig, 1997.
101  DIN 31051.
102  Entsprechend ist die „kleine Instandsetzung“ 

den Betriebskosten zuzuordnen, die „große In-
standsetzung“ den Bauunterhaltskosten; 
Vgl. Kalusche, Schalcher, Straub, 2003; S.6-2.

103  Vgl. Kalusche, Schalcher, Straub, 2003; S.6-14.
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104  Goethe, Johann Wolfgang: Von deutscher Bau-
kunst; 1772.

105  „Restauration - Le mot et le la chose sont 
moderneS.Restaurer un édifice, ce n´est pas 
l‘entretenir, le réparer ou le refaire, c‘est le ré-
tablier dans un état complet qui peut n‘avoir 
jamais existé à un moment donné.“ Zitat aus: 
Viollet-le-Duc, Eugène Emmanuel: Dictionnaire 
raisonné de l’architecture française du XIe au 
XVIe siècle;1886.

106  Vgl. dazu: Ruskin, John: Seven Lamps of Archi-
tecture; 1853.

107  Zitat: Dehio, Riegl, 1988; S.13.
108  Sinngemäß nach Dehios Vortrag: Denkmal-

schutz und Denkmalpflege im 19. Jahrhundert; 
in Dehio, Riegl, 1988; S.93f.

109  The Athens Charter for the Restoration of His-
toric Monuments - Adopted at the First Inter-
national Congress of Architects and Techni-
cians of Historic Monuments, Athens 1931; auf 
den Seiten des ICOMOS:
http://www.icomoS.org/docs/athens_
charter.html (Stand: 01.01.2004).

110  Zitat: Charta von Venedig, 1964; Art.1.
111  Siehe: Charta von Venedig, 1964; Art.1.
112  Charta von Burra, 1999.
113  Charta der Villa Vigoni; aus 

Schmidt, Wolf [Hrsg.]: Arbeitsblätter des Baye-
rischen Amtes für Denkmalpflege, München, 
2002; gleichlautend auch in:
Matzig, 1997; S.96.

114  „Kulturdenkmale im Sinne dieses Gesetzes sind 
Sachen, Sachgesamtheiten und Teile von Sa-
chen, an deren Erhalt aus wissenschaftlichen, 
künstlerischen oder heimatgeschichtlichen 
Gründen ein öffentliches Interesse besteht“, 
DSchG-Baden-Württemberg §2(1);

 „Denkmäler sind von Menschen geschaffene 
Sachen oder Teile davon aus vergangener Zeit, 
deren Erhaltung wegen ihrer geschichtlichen, 
künstlerischen, städtebaulichen, wissenschaftli-
chen oder volkskundlichen Bedeutung im In-
teresse der Allgemeinheit liegt“, DSchg-Bayern 
§1(1);

 „Ein Baudenkmal ist eine bauliche Anlage der 
ein Teil einer baulichen Anlage, deren oder 
dessen Erhaltung wegen der geschichtlichen, 

künstlerischen, wissenschaftlichen oder städ-
tebaulichen Bedeutung im Interesse der All-
gemeinheit liegt. [...]“ DSchg-Berlin §2 (2), das 
gilt analog auch für Denkmalbereiche (§2(3)), 
Gartendenkmale (§2(4)) und Bodendenkmale 
(§2(5));

 „Denkmale sind Sachen, Mehrheiten von Sa-
chen oder Teile von Sachen, an deren Erhal-
tung wegen ihrer geschichtlichen, wissen-
schaftlichen, technischen, künstlerischen, städ-
tebaulichen oder volkskundlichen Bedeutung 
ein öffentliches Interesse besteht“, DSchG 
Brandenburg §2(1);

 „Denkmäler im Sinne dieses Gesetzes sind 1. 
unbewegliche Denkmäler [...]; 2. Gruppen un-
beweglicher Denkmäler und Gesamtanlagen 
(Ensembles); 3. bewegliche Denkmäler [...]; 4. 
unbewegliche Bodendenkmäler [...], deren Er-
haltung aus wissenschaftlichen, künstlerischen, 
technik- oder heimatgeschichtlichen Gründen 
im öffentlichen Interesse liegt“, DSchG Bremen 
§2(1);

 „Nach diesem Gesetz werden als Denkmä-
ler geschützt 1. unbewegliche Sachen [...], 2. 
Mehrheiten von unbeweglichen Sachen [...] 3. 
bewegliche Sachen [...] 4. [...] (archäologische 
Gegenstände, 5. Grabungsschutzgebiete [...], 
deren Erhalt wegen ihrer Geschichtlichen, wis-
senschaftlichen oder künstlerischen Bedeutung 
oder zur Bewahrung charakteristischer Eigen-
heiten des Stadtbildes im öffentlichen Interes-
se liegt“, DSchG Hamburg §2;

 „Schutzwürdige Kulturdenkmäler im Sinne die-
ses Gesetzes sind Sachen, Sachgesamtheiten 
oder Sachteile, an deren Erhaltung insgesamt 
aus künstlerischen oder geschichtlichen Grün-
den ein öffentliches Interesse besteht (Gesamt-
anlagen) [...]“, DSchG Hessen §2 (1);

 „Denkmale im Sinne dieses Gesetzes sind Sa-
chen, Mehrheiten von Sachen und Teile von 
Sachen, an deren Erhaltung und Nutzung ein 
öffentliches Interesse besteht, wenn die Sa-
chen bedeutend für die Geschichte des Men-
schen, für Städte und Siedlungen oder für die 
Entwicklung der Arbeits- und Wirtschafts-
bedingungen sind und für die Erhaltung und 
Nutzung künstlerische, wissenschaftliche, ge-
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schichtliche, volkskundliche oder städtebau-
liche Gründe vorliegen“ DSchG Mecklenburg-
Vorpommern §2(1);

 „Baudenkmale sind bauliche Anlagen (...) Teile 
baulicher Anlagen und Grünanlagen, an deren 
Erhaltung wegen ihrer geschichtlichen, künst-
lerischen, wissenschaftlichen oder städtebau-
lichen Bedeutung ein öffentliches Interesse 
besteht“ DSchG Niedersachsen §3(2), das gilt 
analog auch für Gruppen baulicher Anlagen 
(§3(3)), Bodendenkmale (§3(4)) und bewegliche 
Denkmale (§3(5));

 „Denkmäler sind Sachen, Mehrheiten von Sa-
chen und Teile von Sachen, an deren Erhalt 
und Nutzung ein öffentliches Interesse besteht. 
Ein öffentliches Interesse besteht, wenn die 
Sachen bedeutend für die Geschichte des Men-
schen, für Städte und Siedlungen oder für die 
Entwicklung von Arbeits- und Produktionsver-
hältnisse sind und für die Erhaltung und Nut-
zung künstlerische, wissenschaftliche, volks-
kundliche oder städtebauliche Gründe vorlie-
gen. [...]“, DSchG Nordrhein-Westfalen §2(1);

 „Kulturdenkmäler sind Gegenstände aus ver-
gangener Zeit, 1 . die a) Zeugnisse, insbesonde-
re des geistigen oder künstlerischen Schaffens 
oder des handwerklichen oder technischen 
Wirkens, b) Spuren oder Überreste menschli-
chen Lebens oder c) kennzeichnende Merkmale 
der Städte und Gemeinden sind und 2. an de-
ren Erhaltung und Pflege a) aus wissenschaft-
lichen, künstlerischen oder städtebaulichen 
Gründen, b) zur Förderung des geschichtlichen 
Bewußtseins oder der Heimatverbundenheit 
oder c) zur Belebung und Werterhöhung der 
Umwelt ein öffentliches Interesse besteht“, 
DSchG Rheinland-Pfalz §3(1)

 „Kulturdenkmäler sind Sachen, Mehrheiten von 
Sachen (Ensemble) und Teile von Sachen, an 
deren Erhaltung aus geschichtlichen, künstle-
rischen, wissenschaftlichen, technologischen, 
volkskundlichen oder städtebaulichen Grün-
den ein öffentliches Interesse besteht“, DSchG 
Saarland §2(1);

 „Kulturdenkmale im Sinne dieses Gesetzes sind 
von Menschen geschaffene Sachen, Sachge-

samtheiten, Teile und Spuren von Sachen ein-
schließlich ihrer natürlichen Grundlagen, deren 
Erhaltung wegen ihrer geschichtlichen, künst-
lerischen, wissenschaftlichen, städtebaulichen 
oder landschaftsgestaltenden Bedeutung im 
öffentlichen Interesse liegt“, DSchG Sachsen 
§2(1);

 „Kulturdenkmale im Sinne dieses Gesetzes sind 
gegenständliche Zeugnisse menschlichen Le-
bens aus vergangener Zeit, die im öffentlichen 
Interesse zu erhalten sind. Öffentliches Inter-
esse besteht, wenn diese von besonderer ge-
schichtlicher, kulturell-künstlerischer, wissen-
schaftlicher, kultischer, technisch-wirtschaft-
licher oder städtebaulicher Bedeutung sind“, 
DSchG Sachsen-Anhalt §2(1);

 „Kulturdenkmale sind Sachen, Gruppen von Sa-
chen oder Teile von Sachen vergangener Zeit, 
deren Erforschung und Erhaltung wegen ihres 
geschichtlichen, wissenschaftlichen. künstle-
rischen. städtebaulichen oder die Kulturland-
schaft prägenden Wertes im öffentlichen In-
teresse liegen. [...]“, DSchG Schleswig-Holstein 
§1(2) 

 „Kulturdenkmale im Sinne dieses Gesetzes sind 
Sachen, Sachgesamtheiten oder Sachteile, an 
deren Erhaltung aus geschichtlichen, künstleri-
schen, wissenschaftlichen, technischen, volks-
kundlichen oder städtebaulichen Gründen so-
wie aus Gründen der historischen Dorfbildpfle-
ge ein öffentliches Interesse besteht“, DSchG 
Thüringen §2(1).

115  Zitat: Schneider, Friedrich: Der Dom zu Mainz, 
in Zeitschrift für Bauwesen, Jg. 34, Berlin, 
1884;
zitiert nach:
Konzeptionen, 1989; S.10.

116  Nach: Körner, 2000; S.12.
117  Vgl.: Becker, Sartorius, 1936; S.5.
118  Vgl.: Hürkey, Edgar J.; in Jung, 1975; S.190ff
119  Vgl.: Winterfeld, 1986; S.22.
120  Vgl.: Leuck, 1981; S.27.
121  Steinkartierung der unteren Geschosse der 

Domostfassade durch Dipl.-Ing. T. Keser, Stein-
metz J. Walter und M. Müller-Götz im Auftrag 
des Dombauamtes, Mainz, 1999.
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122  Vgl.: Leuck, 1981; S.27.
123  Steinkartierung der unteren Geschosse der 

Domostfassade durch Dipl.-Ing. T. Keser, Stein-
metz J. Walter und M. Müller-Götz im Auftrag 
des Dombauamtes, Mainz, 1999.

124  Siehe: Schmidt, 1989; S.13.
125  Siehe: Schmidt, 1989; S.13.
126  „Zwischen 1920 und 1975 war der Dom in-

nen wie außen mindestens zweimal vollständig 
eingerüstet. Trotzdem muss sich die Forschung 
mit Plänen begnügen, die alle mehr oder weni-
ger aus Umzeichnungen der sehr schönen, aber 
völlig idealisierten Zeichnungen von vor 1870 
hervorgegangen sind.“ Winterfeld, 1986; S.21.

127  Vgl.: Winterfeld, 2001; S.22.
128  „Selbst ein glänzender Architekturtheoretiker 

wie Rudolf Kautzsch hat es offenbar nicht er-
möglichen können, von Frankfurt bzw. Darm-
stadt aus die Sicherungsarbeiten mit Hilfe der 
Grabungsstollen und Gerüste regelmäßig zu 
Bauuntersuchungen z nutzen“; Winterfeld, 
1986; S.21.

129  Vgl.: Untersuchungsberichte in den Domblät-
tern: 
Winterfeld in Domblätter, 2001; S39ff;
Hädler in Domblätter, 2001; S43ff;
Kotzur in Domblätter, 2002; S.15ff.

130  Freundliche Auskunft des Dombauamtes 
Mainz; 
Die Originale sind wahrscheinlich beim Brand 
des hessischen Staatsarchivs Darmstadt im 2. 
Weltkrieg vernichtet worden.
Einige der Rüthschen Zeichnungen wurden vor 
dem Krieg veröffentlicht in:
Strempel, 1928.

131  Vgl.: Dengler, 1998; S.17-19.
132  Siehe: Schmidt, 1989.
133  Schmidt, 1989, S.49.
134  Schmidt, 1989, S.49. 
135  Artikel 31: “A log of new evidence and additio-

nal decisions should be kept.” Charta von Bur-
ra, 1999.

136  Vgl. Kalusche, Schalcher, Straub, 2003; S.6-9.
137  Am Lehrstuhl Bau- und Planungsökonomie, 

Prof. Kalusche, BTU Cottbus wird derzeit von 
Markus Sunderbrink eine Studienarbeit zum 
Objektmanagement bei Kirchenbauten verfasst.

138  Vgl.: Jonathan Taylor: The Appointment of Pro-
fessionals for Quinquennial Inspections — An 
Introduction to Accreditation and Approval 
Systems:
http://www.buildingconservation.com/articles/
quinap/quinap.htm (Stand: 01.01.2004).

139  Mündliche Auskunft des Ulmer Hüttenmeisters, 
Dezember 2000.

140  Vgl.: Kabat, 1996.
141  “A few sheets of lead put in time upon the 

roof, a few dead leaves and sticks swept in 
time out of a water-course, will save both 
roof and walls from ruin.” John Ruskin: Seven 
Lamps of Architecture; 1849-; zitiert nach: Pe-
ter Burman: A Question of Ethics:
http://www.buildingconservation.com/articles/
ethics/ethicS.htm (Stand: 01.01.2004).

142  Zitat Charta von Burra, 1998; Artikel 1.7.
143  Vgl.: Charta von Burra, 1998; Artikel 1.8.
144  Steinkartierung der unteren Geschosse der 

Domostfassade durch Dipl.-Ing. T. Keser, Stein-
metz J. Walter und M. Müller-Götz im Auftrag 
des Dombauamtes, Mainz, 1999; 
Steinkartierungen der Ostgruppe durch eine 
Forschungsgruppe der FH Mainz und der Uni 
Mainz unter Leitung von Prof. E. Hädler und 
Prof. D. von Winterfeld, Mainz, 2001; Domblät-
ter, 2001; S.43ff;
Schadenskartierung durch das Architektur- 
und Ingenieurbüro Bingenheimer Schmilinski 
Hädler, Darmstadt, 2001; Domblätter, 2001; 
S.17ff.

145  Vgl.: Natursteinreinigung 2; in: 
Schmidt, Wolf [Hrsg.]: “Arbeitsblätter des Baye-
rischen Amtes für Denkmalpflege“, München, 
2002.

146  Vgl.: R. Snethlage, E. Wendler: Methoden der 
Steinkonservierung – Anforderungen und Be-
wertungskriterien; in Snethlage, 1995; S.89-
104.

147  Domblätter, 2002; S.101.
148  Peter Cleverly: The Care of Churches; in Binney, 

Burman, 1977 S.150.
149  Jung, 1981; S.83ff.
150  Hürkey, Edgar J.; in Jung, 1975; S.190ff.






